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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gliederung

Artikel I Gesetz zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staats
vertrages über die Errichtung gemeinsamer Fachober
gerichte der Länder Berlin und Brandenburg

Artikel II Richtergesetz des Landes Berlin (Berliner Richterge
setz – RiGBln)

Artikel III Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften
Artikel IV Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel I
Gesetz zu dem Staatsvertrag zur 

Änderung des Staatsvertrages 
über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte 

der Länder Berlin und Brandenburg

(1) Dem am 7. Februar 2011 unterzeichneten Staatsvertrag zur 
Änderung des Staatsvertrages über die Errichtung gemeinsamer 
Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg wird zuge
stimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird als Anlage zu diesem Gesetz veröffent
licht.

Artikel II
Richtergesetz des Landes Berlin 

(Berliner Richtergesetz – RiGBln)

Inhaltsübersicht

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Richtereid
§ 3 Altersgrenze
§ 4 Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Grün

den
§ 5 Teilzeitbeschäftigung
§ 6 Freistellungen und berufliches Fortkommen
§ 7 Beteiligung der Spitzenorganisationen
§ 8 Verschwiegenheitspflicht
§ 9 Dienstliche Beurteilungen
§ 10 Geltung des Beamtenrechts

Kapitel 2
Richterwahlausschuss
§ 11 Zuständigkeit des Richterwahlausschusses
§ 12 Wahl des Richterwahlausschusses
§ 13 Zusammensetzung
§ 14 Neuwahl
§ 15 Vorschlagslisten

§ 16 Erlöschen der Mitgliedschaft
§ 17 Ruhen der Mitgliedschaft
§ 18 Feststellung des Erlöschens oder Ruhens
§ 19 Ausschließungsgründe
§ 20 Einberufung
§ 21 Sitzung
§ 22 Beschlussfassung, Stellvertretung
§ 23 Übernahme und Entlassung von Richterinnen und Richtern 

auf Probe und Richterinnen und Richtern kraft Auftrags
§ 24 Geschäftsordnung
§ 25 Entschädigung

Kapitel 3
Richtervertretungen und Vertretungen ehrenamtlicher Richte-
rinnen und Richter

Abschnitt 1
Gemeinsame Vorschriften
§ 26 Richterrat und Präsidialrat
§ 27 Rechtsstellung der Mitglieder, Geschäftsordnung
§ 28 Amtszeit
§ 29 Ruhen der Mitgliedschaft
§ 30 Erlöschen der Mitgliedschaft
§ 31 Kosten
§ 32 Rechtsweg

Abschnitt 2
Richterräte
§ 33 Bildung des Richterrats und der Stufenvertretungen
§ 34 Zusammensetzung
§ 35 Wahl und Bestimmung der Mitglieder
§ 36 Neuwahl
§ 37 Eintritt der Ersatzmitglieder
§ 38 Ausschluss, Auflösung
§ 39 Zuständigkeit der Richterräte
§ 40 Gemeinsame Angelegenheiten
§ 41 Mitbestimmung
§ 42 Mitwirkung
§ 43 Initiativrecht
§ 44 Arbeitsschutz und Unfallverhütung
§ 45 Beteiligungsgrundsätze
§ 46 Verfahren bei der Mitbestimmung
§ 47 Verfahren bei Nichtzustimmung
§ 48 Verfahren vor der Einigungsstelle
§ 49 Beschlussfassung der Einigungsstelle
§ 50 Aufhebung bindungsgeeigneter Beschlüsse der Einigungs

stelle

Gesetz
zur Angleichung des Richterrechts 

der Länder Berlin und Brandenburg

Vom 9. Juni 2011
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§ 51 Verfahren bei der Mitwirkung
§ 52 Vorläufige Regelungen
§ 53 Dienstvereinbarungen
§ 54 Gesamtrichterräte, Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat
§ 55 Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten
§ 56 Gemeinsame Personalversammlung

Abschnitt 3
Präsidialräte
§ 57 Bildung von Präsidialräten
§ 58 Ausschluss von gewählten Mitgliedern
§ 59 Stellvertretung
§ 60 Aufgaben
§ 61 Stellungnahme des Präsidialrats
§ 62 Neuwahl

Abschnitt 4
Vertretung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter
§ 63 Bildung der Vertretung ehrenamtlicher Richterinnen und 

Richter

Kapitel 4
Richterdienstgerichte

Abschnitt 1
Errichtung und Zuständigkeit
§ 64 Errichtung
§ 65 Zuständigkeit des Dienstgerichts
§ 66 Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs

Abschnitt 2
Besetzung
§ 67 Mitglieder der Richterdienstgerichte
§ 68 Bestimmung der Mitglieder der Richterdienstgerichte
§ 69 Besetzung des Dienstgerichts
§ 70 Besetzung des Dienstgerichtshofs
§ 71 Verbot der Amtsausübung
§ 72 Erlöschen des Amtes, Ruhen

Abschnitt 3
Disziplinarverfahren
§ 73 Geltung des Disziplinargesetzes
§ 74 Disziplinarmaßnahmen
§ 75 Entscheidungen des Dienstgerichts anstelle der obersten 

Dienstbehörde
§ 76 Verfahren
§ 77 Zulässigkeit der Revision
§ 78 Bekleidung mehrerer Ämter
§ 79 Richterinnen und Richter kraft Auftrags

Abschnitt 4
Versetzungs- und Prüfungsverfahren
§ 80 Allgemeine Verfahrensvorschriften
§ 81 Versetzungsverfahren
§ 82 Einleitung des Prüfungsverfahrens
§ 83 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit mit 

Zustimmung

§ 84 Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit ohne 
Zustimmung

§ 85 Urteilsformel
§ 86 Aussetzung von Verfahren
§ 87 Kostenentscheidung in besonderen Fällen

Kapitel 5
Wahlen
§ 88 Grundsatz
§ 89 Wahlrecht, Wählbarkeit
§ 90 Wahlordnung
§ 91 Anfechtung der Wahl

Kapitel 6
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte
§ 92 Aufgaben und Bildung der Staatsanwaltsräte
§ 93 Beteiligungsverfahren
§ 94 Nichtständiges Mitglied des Richterwahlausschusses
§ 95 Zuständigkeit der Richterdienstgerichte
§ 96 Bestellung der nichtständigen beisitzenden Mitglieder der 

Richterdienstgerichte
§ 97 Disziplinarmaßnahmen
§ 98 Verfahren

Kapitel 7
Gemeinsame Gerichte
§ 99 Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte der Länder Ber

lin und Brandenburg

Kapitel 8
Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 100 Richterliche und staatsanwaltliche Beteiligungsgremien
§ 101 Richterwahlausschuss
§ 102 Laufende Verfahren vor dem Dienstgericht und laufende 

Disziplinarverfahren
§ 103 Oberste Dienstbehörde

Kapitel 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Berufsrichterinnen und richter im 
Dienst des Landes. Es gilt für ehrenamtliche Richterinnen und Rich
ter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, soweit dies beson
ders bestimmt ist.

(2) Die Rechtsstellung der Mitglieder des Verfassungsgerichts
hofs bleibt unberührt.

§ 2
Richtereid

(1) Die Richterin oder der Richter hat in öffentlicher Sitzung eines 
Gerichts folgenden Eid zu leisten:
„Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bun
desrepublik Deutschland, der Verfassung von Berlin und getreu dem 
Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Anse
hen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit 
zu dienen.“

(2) Die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter 
leistet den Eid oder das Gelöbnis (§ 45 Absatz 3 bis 5 und 7 des 

237_264_GVBl_2011_15.indd   239 17.06.11   11:30



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      67. Jahrgang      Nr. 15       22. Juni 2011240

(4) Über eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung 
oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung während der Dauer 
des Bewilligungszeitraums entscheidet auf Antrag die zuständige 
Dienstbehörde. Sie soll in besonderen Härtefällen eine Änderung 
des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll
zeitbeschäftigung zulassen, wenn der Richterin oder dem Richter 
die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht zu gemutet 
werden kann. Die zuständige Dienstbehörde kann in besonderen 
Härtefällen eine Rückkehr aus dem Urlaub zulassen, wenn der Rich
terin oder dem Richter eine Fortsetzung des Urlaubs nicht zugemu
tet werden kann. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Während der Dauer des Urlaubs nach Absatz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit Absatz 2 Satz 1 besteht ein Anspruch auf Leis tungen 
der Krankheitsfürsorge in entsprechender Anwendung der  Beihilfe
regelungen für Richterinnen und Richter mit Dienstbe zü gen. Dies 
gilt nicht, wenn die Richterin oder der Richter als Angehörige oder 
Angehöriger einer beihilfeberechtigten Person berücksichtigt wird 
oder Anspruch auf Familienhilfe nach § 10 des Fünften Buches So
zialgesetzbuch hat.

§ 5
Teilzeitbeschäftigung

(1) Einer Richterin oder einem Richter ist auf Antrag Teilzeitbe
schäftigung bis zur Hälfte des regelmäßigen Dienstes und bis zur 
jeweils beantragten Dauer zu bewilligen. Teilzeitbeschäftigung kann 
auch so geregelt werden, dass nach einer im Voraus festgelegten Ab
folge Phasen einer vollen oder erhöhten dienstlichen Inanspruch
nahme mit Phasen einer vollständigen oder teilweisen Freistellung 
vom regelmäßigen Dienst wechseln.

(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur entsprochen werden, 
wenn
1. das Aufgabengebiet des richterlichen Amtes Teilzeitbeschäfti

gung zulässt,
2. dienstliche Gründe nicht entgegenstehen,
3. die Richterin oder der Richter sich verpflichtet, während der 

Dauer des Bewilligungszeitraums außerhalb des Richterverhält
nisses berufliche Verpflichtungen nur in dem Umfang einzuge
hen, in dem nach § 10 dieses Gesetzes in Verbindung mit §§ 61 
bis 63 des Landesbeamtengesetzes Richterinnen und Richtern 
die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet ist, und sie zu
gleich zustimmen, mit Beginn oder bei Änderung der Teilzeitbe
schäftigung und beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung auch 
in einem anderen Richteramt desselben Gerichtszweigs nach 
Maßgabe der Sätze 4 und 5 verwendet zu werden.

Ausnahmen von der Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 3 erster 
Halbsatz sind nur zulässig, soweit dies mit dem Richterverhältnis 
vereinbar ist. § 10 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 62 Absatz 3 
Satz 1 des Landesbeamtengesetzes gilt mit der Maßgabe, dass von 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne Rücksicht auf die 
Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. Wird die 
Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 3 erster Halbsatz schuldhaft ver
letzt, so ist die Bewilligung zu widerrufen. Bei Wiederaufnahme der 
Vollzeitbeschäftigung ist die Richterin oder der Richter auf Antrag 
in dem Richteramt wieder zu verwenden, welches er oder sie zu Be
ginn der Teilzeitbeschäftigung hatte, sofern die stellenwirtschaftli
chen Voraussetzungen dies zulassen. Im Übrigen sind bei der Ent
scheidung über die Verwendung der Richterin oder des Richters die 
persönlichen und familiären Belange der Richterin oder des Richters 
zu berücksichtigen.

(3) Über eine Änderung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung 
oder den Übergang zur Vollzeitbeschäftigung während der Dauer 
des Bewilligungszeitraums entscheidet auf Antrag die zuständige 
Dienstbehörde. Sie soll in besonderen Härtefällen eine Änderung 
des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang zur Voll
zeitbeschäftigung zulassen, wenn der Richterin oder dem Richter 
die Teilzeitbeschäftigung im bisherigen Umfang nicht mehr zuge
mutet werden kann.

Deutschen Richtergesetzes) dahin, ihre oder seine Pflichten getreu 
dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, getreu der 
Verfassung von Berlin und getreu dem Gesetz zu erfüllen, nach bes
tem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und 
nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.

(3) Die ehrenamtliche Richterin oder der ehrenamtliche Richter in 
der Finanzgerichtsbarkeit leistet den Eid oder das Gelöbnis dahin, 
ihre oder seine Pflichten getreu dem Grundgesetz für die Bundesre
publik Deutschland, getreu der Verfassung von Berlin und getreu 
dem Gesetz zu erfüllen, das Steuergeheimnis zu wahren, nach bes
tem Wissen und Gewissen ohne Ansehen der Person zu urteilen und 
nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen.

(4) Der Eid kann auch mit einer religiösen Beteuerung geleistet 
werden.

§ 3
Altersgrenze

(1) Die Richterin oder der Richter auf Lebenszeit tritt mit dem 
Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie oder er das 65. Le
bensjahr vollendet.

(2) Der Eintritt in den Ruhestand kann nicht hinausgeschoben 
werden.

(3) Eine Richterin oder ein Richter ist auf Antrag in den Ruhe
stand zu versetzen
1. frühestens zwei Jahre vor Erreichen der Altersgrenze oder
2. als schwerbehinderter Mensch im Sinne von § 2 Absatz 2 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch frühestens mit Vollendung 
des 60. Lebensjahres.

§ 4
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen

(1) Einer Richterin oder einem Richter ist auf Antrag
1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des regelmäßigen Dienstes,
2. Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von drei Jahren mit der 

Möglichkeit der Verlängerung zu bewilligen, wenn sie oder er
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) eine nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sonsti ge 

Angehörige oder einen nach ärztlichem Gutachten pflegebe
dürftigen sonstigen Angehörigen

tatsächlich betreut oder pflegt.
Anträge nach Satz 1 Nummer 1 sind nur zu genehmigen, wenn die 
Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder bei 
Änderung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Voll
zeitbeschäftigung auch in einem anderen Gericht desselben Ge
richtszweigs verwendet zu werden. Anträge nach Satz 1 Nummer 2 
sind nur dann zu genehmigen, wenn die Richterin oder der Richter 
zugleich einer Verwen dung auch in einem anderen Richteramt des
selben Gerichtszweigs nach Maßgabe der Sätze 4 und 5 zustimmt. 
Bei Wiederaufnahme der Vollzeitbeschäftigung ist die Richterin 
oder der Richter auf Antrag in dem Richteramt wieder zu verwen
den, welches er oder sie zu Be ginn der Teilzeitbe schäf ti gung oder 
Beurlaubung inne hatte, sofern die stellenwirtschaftlichen 
Voraussetzun gen dies zulassen. Im Übrigen sind bei der Entschei
dung über die Verwendung der Richterin oder des Richters die per
sönlichen und familiären Belange der Richterin oder des Richters zu 
berücksichtigen.

(2) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des Absatzes 1 darf zwölf 
Jahre nicht überschreiten. Der Antrag auf Verlängerung einer Teil
zeitbeschäftigung oder eines Urlaubs ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der genehmigten Freistellung zu stellen.

(3) Während einer Freistellung vom Dienst nach Absatz 1 dürfen 
nur solche Nebentätigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck der 
Freistellung nicht zuwiderlaufen.
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Kapitel 2 
Richterwahlausschuss

§ 11
Zuständigkeit des Richterwahlausschusses

(1) Über die Einstellung, die erstmalige Berufung in ein Richter
verhältnis auf Lebenszeit, bei der Besetzung von Präsidentinnen 
und Präsidentenstellen sowie von Vizepräsidentinnen und präsi
dentenstellen im Wege der Versetzung und über die Ernennung, 
durch die ein Richteramt mit höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamtes verliehen wird, entscheidet das zuständige Mitglied 
des Senats gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss.

(2) Der Präsident oder die Präsidentin eines oberen Landesge
richts wird auf Vorschlag des Senats vom Abgeordnetenhaus ge
wählt, soweit nicht ein Staatsvertrag des Landes Berlin mit einem 
anderen Land Zuständigkeiten und Verfahren abweichend bestimmt.

(3) Das zuständige Mitglied des Senats unterrichtet den Richter
wahlausschuss regelmäßig über die allgemeine Bewerbungs und 
Stellensituation im Land unter Berücksichtigung von Stand und Ent
wicklung des Anteils von Frauen in den Besoldungs oder Funkti
onsgruppen.

§ 12
Wahl des Richterwahlausschusses

(1) Das Abgeordnetenhaus wählt zu ständigen Mitgliedern des 
Richterwahlausschusses
1. acht Abgeordnete oder sonstige Personen, die nicht Berufsrich

terin oder richter oder Staatsanwältin oder Staatsanwalt im 
Dienst des Landes Berlin oder des Landes Brandenburg sein 
dürfen, und ihre Stellvertretung auf Grund von Vorschlägen aus 
der Mitte des Parlaments,

2. zwei Personen aus der Richterschaft und ihre Stellvertretung aus 
der Vorschlagsliste nach § 15 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz,

3. eine Person aus der Rechtsanwaltschaft und ihre Stellvertretung 
aus der Vorschlagsliste nach § 15 Absatz 2 Satz 1.

Darüber hinaus wählt es zu nichtständigen Mitgliedern des Richter
wahlausschusses eine Person aus der Staatsanwaltschaft und ihre 
Stellvertretung aus der Vorschlagsliste nach § 15 Absatz 3 Satz 1 
und je eine Richterin oder einen Richter der ordentlichen Gerichts
barkeit, der Verwaltungs, der Finanz, der Arbeits und der Sozial
gerichtsbarkeit sowie deren Stellvertretung aus den Vorschlagslisten 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 zweiter Halbsatz. Bei der Wahl der Abge
ordneten und ihrer Stellvertretung sollen die Fraktionen entspre
chend ihrer Stärke berücksichtigt werden.

(2) Die Wahl jedes Mitglieds bedarf der Mehrheit der anwesenden 
Abgeordneten.

§ 13
Zusammensetzung

(1) Über Einstellungen entscheiden die ständigen Mitglieder des 
Richterwahlausschusses unter Mitwirkung einer Staatsanwältin 
oder eines Staatsanwalts als nichtständiges Mitglied. Ist über die 
Einstellung einer Richterin oder eines Richters der Arbeits oder Fi
nanzgerichtsbarkeit zu entscheiden, so wirkt an Stelle der Staatsan
wältin oder des Staatsanwalts das nichtständige Mitglied dieser Ge
richtsbarkeit mit.

(2) Bei sonstigen Entscheidungen im Sinne von § 11 Absatz 1 
über Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 
Verwaltungs, der Finanz, der Arbeits oder der Sozialgerichtsbar
keit wirkt an Stelle der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts das 
nichtständige richterliche Mitglied aus der jeweiligen Gerichtsbar
keit mit.

(3) Den Vorsitz im Richterwahlausschuss führt das für Justiz zu
ständige Mitglied des Senats. Es hat kein Stimmrecht.

§ 6
Freistellungen und 

berufliches Fortkommen

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach § 4 oder § 5, 
Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit dürfen das berufliche 
Fortkommen nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Be
handlung von Richterinnen und Richtern mit Teilzeitbeschäfti gung 
gegenüber Richterinnen und Richtern mit Vollzeitbeschäftigung ist 
nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe sie rechtfertigen.

§ 7
Beteiligung der Spitzenorganisationen

Bei der Vorbereitung allgemeiner die Richter oder Staatsanwalt
schaft betreffender Regelungen sind die Spitzenorganisa ti onen der 
Berufsverbände der Richter oder Staatsanwaltschaft (Spitzenorga
nisationen) zu beteiligen.

§ 8
Verschwiegenheitspflicht

(1) Personen, die Aufgaben oder Befugnisse im Richterwahlaus
schuss, in Richtervertretungen oder als Wahlvorstand wahrnehmen 
oder wahrgenommen haben oder die zu den Sitzungen hinzuge
zogen worden sind, haben über die ihnen dabei bekannt gewordenen 
Angelegenheiten und Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. Dies 
gilt nicht für Angelegenheiten und Tatsachen, die offenkundig sind 
oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(2) Die Schweigepflicht besteht nicht für
1. die Mitglieder eines Gremiums untereinander,
2. die Mitglieder des Richterrats gegenüber der Stufenvertretung, 

dem Präsidialrat sowie gegenüber der Dienststelle, soweit diese 
im Rahmen ihrer Zuständigkeit beteiligt wird.

§ 9
Dienstliche Beurteilungen

(1) Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staats
anwälte sind regelmäßig zu beurteilen (Regelbeurteilung). Sie sind 
zudem zu beurteilen, wenn es die dienstlichen oder per sönlichen 
Verhältnisse erfordern (Anlassbeurteilung). Die oberste Dienstbe
hörde bestimmt die Fälle für eine Anlassbeurteilung. Sie kann be
stimmen, welche Richterinnen und Richter sowie  welche Staatsan
wältinnen und Staatsanwälte nicht mehr regelmäßig beurteilt 
werden.

(2) Beurteilt werden Eignung, Befähigung und fachliche Leis
tung. Bei der Beurteilung richterlicher Amtsgeschäfte sind die sich 
aus § 26 Absatz 1 und 2 des Deutschen Richtergesetzes ergebenden 
Beschränkungen zu beachten. Auf Verlangen der Richterin oder des 
Richters ist der Richterrat, auf Verlangen der Staatsanwältin oder 
des Staatsanwalts ist der Staatsanwaltsrat an der Besprechung der 
Beurteilung zu beteiligen.

(3) Die oberste Dienstbehörde kann in Beurteilungsrichtlinien nä
here Bestimmungen treffen.

§ 10
Geltung des Beamtenrechts

Soweit das Deutsche Richtergesetz und dieses Gesetz nichts ande
res bestimmen, gelten für die Rechtsverhältnisse der Richter innen 
und Richter die beamtenrechtlichen Vorschriften des Landes ent
sprechend. Ernennungen von Richterinnen und Richtern, die vom 
Richterwahlausschuss beschlossen wurden, sind in der Zeit zwi
schen dem Wahltag zum Abgeordnetenhaus und dem Tag der Ernen
nung der Mitglieder des Senats zulässig.
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(2) Die Mitgliedschaft nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
3 und Satz 2 ruht, solange das Mitglied sein Amt oder seinen Beruf 
nicht ausübt. Die Mitgliedschaft eines richterlichen oder staatsan
waltschaftlichen Mitglieds ruht darüber hinaus, solange es vorläufig 
seines Dienstes enthoben oder ihm die Führung seiner Amtsgeschäf
te untersagt ist. Die Mitgliedschaft eines der Rechtsanwaltskammer 
angehörenden Mitglieds ruht ferner, solange ein Berufs oder Vertre
tungsverbot verhängt worden ist.

§ 18
Feststellung des Erlöschens oder Ruhens

Das Erlöschen oder Ruhen der Mitgliedschaft im Richterwahlaus
schuss stellt das für Justiz zuständige Mitglied des Senats fest.

§ 19
Ausschließungsgründe

(1) Ein Mitglied des Richterwahlausschusses ist von der Mitwir
kung ausgeschlossen, wenn die Voraussetzungen des § 41 Nummer 
1 bis 3 der Zivilprozessordnung vorliegen.

(2) Ein Mitglied kann von dem für Justiz zuständigen Mitglied 
des Senats, einem anderen Mitglied des Richterwahlausschusses 
oder von einer Bewerberin oder einem Bewerber wegen Besorgnis 
der Befangenheit abgelehnt werden. Das Mitglied hat einen Ableh
nungsgrund auch selbst anzuzeigen.

(3) Über den Ausschluss eines Mitglieds nach Absatz 1 oder die 
Ablehnung nach Absatz 2 entscheiden die übrigen Mitglieder des 
Richterwahlausschusses ohne die Vertreterin oder den Vertreter des 
betroffenen Mitglieds.

§ 20
Einberufung

(1) Das für Justiz zuständige Mitglied des Senats beruft den Rich
terwahlausschuss ein und leitet die Sitzungen.

(2) Das für Justiz zuständige Mitglied des Senats legt dem Rich
terwahlausschuss mit der Einladung eine Liste mit den Namen der 
Bewerberinnen und Bewerber sowie die Stellungnahme des Präsidi
alrats vor. Ferner stehen ihm die für die Entscheidung erheblichen 
Personalunterlagen sämtlicher Bewerberinnen und Bewerber zur 
Einsichtnahme zur Verfügung. Personalakten dürfen auch ohne Zu
stimmung der Richterin oder des Richters vorgelegt werden.

§ 21
Sitzung

(1) Die Sitzungen des Richterwahlausschusses sind nicht öffent
lich. Die nicht ständigen Mitglieder dürfen auch dann an den Sitzun
gen teilnehmen, wenn sie an der Beschlussfassung nicht mitwirken. 
Die von den für Justiz und Arbeit zuständigen Senatsverwaltungen 
beauftragten Bediensteten dürfen an den Sitzungen teilnehmen.

(2) Über den Verlauf der Sitzung und das Ergebnis der Abstim
mung wird eine Niederschrift angefertigt.

§ 22
Beschlussfassung, Stellvertretung

(1) Der Richterwahlausschuss wählt in geheimer Abstimmung die 
Bewerberin oder den Bewerber, die oder der für das Richteramt per
sönlich und fachlich am besten geeignet ist. Gewählt ist, wer zwei 
Drittel der abgegebenen Stimmen erhält. Erhält ein Personalvor
schlag diese Mehrheit nicht, so kann das zuständige Mitglied des 
Senats diesen Personalvorschlag in einer weiteren Sitzung des Rich
terwahlausschusses zur Abstimmung stellen. Bei dieser Abstim
mung genügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Sonstige Beschlüsse fasst der Richterwahlausschuss mit der 
Mehrheit der offen abgegebenen Stimmen.

(4) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses sind zur unpartei
ischen und gewissenhaften Ausübung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
Sie sind an Weisungen nicht gebunden.

§ 14
Neuwahl

Nach dem Zusammentritt eines neugewählten Abgeordnetenhau
ses ist innerhalb von zwei Monaten ein neuer Richterwahlausschuss 
zu wählen. Mit der Neuwahl endet die Amtszeit des bisherigen Rich
terwahlausschusses.

§ 15
Vorschlagslisten

(1) Die in die Vorschlagslisten nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2 aufzunehmenden Richterinnen und Richter werden von den auf 
Lebenszeit ernannten Richterinnen und Richtern, im Fall des § 12 
Absatz 1 Satz 2 zweite Alternative von den auf Lebenszeit ernannten 
Richterinnen und Richtern des jeweiligen Gerichtszweigs gewählt. 
Für jedes zu wählende Mitglied müssen min destens vier Personen 
vorgeschlagen werden.

(2) Die in die Vorschlagsliste nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
3 aufzunehmenden Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden 
nach näherer Regelung der Rechtsanwaltskammer in einer Kammer
versammlung von den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ge
wählt, die im Land zugelassen sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre
chend.

(3) Die in die Vorschlagsliste nach § 12 Absatz 1 Satz 2 erste Al
ternative aufzunehmenden Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
werden von den auf Lebenszeit ernannten Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten gewählt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 16
Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Richterwahlausschuss erlischt mit der 
Wahl eines neuen Richterwahlausschusses, mit Verlust der Mitglied
schaft im Abgeordnetenhaus oder wenn
1. ein Mitglied schriftlich auf seine Mitgliedschaft gegenüber dem 

für Justiz zuständigen Mitglied des Senats verzichtet,
2. ein Mitglied durch rechtskräftiges Urteil wegen einer vorsätzli

chen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Mona
ten Dauer verurteilt wird,

3. das Richterverhältnis eines richterlichen Mitglieds im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes endet,

4. das richterliche Mitglied ein Richteramt in einem Gerichtszweig 
übernimmt, für den es nicht gewählt worden ist,

5. ein als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt gewähltes Mitglied 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes keine Kanzlei mehr unter
hält oder die Zulassung des Mitglieds zur Rechtsanwaltschaft 
erloschen ist,

6. das Beamtenverhältnis einer Staatsanwältin oder eines Staatsan
walts im Geltungsbereich dieses Gesetzes endet.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 nimmt das Abgeordnetenhaus 
unverzüglich eine Ersatzwahl vor. Die Ersatzwahl erfolgt für Mit
glieder nach § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 auf Grund neuer Vor
schläge aus der Mitte des Parlaments, für die übrigen Mitglieder aus 
den für die letzte Wahl eingereichten Vorschlagslisten. Ist die beste
hende Vorschlagsliste erschöpft, so sind unverzüglich neue Vor
schläge entsprechend § 15 Absatz 1 Satz 2 vorzulegen.

§ 17
Ruhen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft im Richterwahlausschuss ruht, solange ein 
richterlich eröffnetes Strafverfahren wegen einer vorsätzlichen 
Straftat, die nicht nur auf Antrag verfolgbar ist, schwebt.
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mäßen Durchführung der Aufgaben in der Richtervertretung erfor
derlich ist.

(3) Die Richtervertretungen regeln ihre Beschlussfassung und Ge
schäftsführung in einer Geschäftsordnung. § 109 des Bundesperso
nalvertretungsgesetzes gilt entsprechend.

§ 28
Amtszeit

(1) Die regelmäßige Amtszeit der Richtervertretung beträgt vier 
Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der Konstituierung der neu gewähl
ten oder gebildeten Richtervertretung oder, wenn zu diesem Zeit
punkt noch eine Richtervertretung besteht, mit Ablauf von deren 
Amtszeit. Sie endet spätestens am 15. Dezember des Jahres, in dem 
gemäß Absatz 2 die regelmäßigen Wahlen stattfinden.

(2) Die regelmäßigen Wahlen der Richtervertretungen finden alle 
vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 15. Dezember statt. Die 
Richtervertretungen sollen gleichzeitig gewählt werden.

(3) Die Richtervertretung führt die Geschäfte weiter, bis sich eine 
neue Vertretung konstituiert hat, längstens jedoch drei Monate.

§ 29
Ruhen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in der Richtervertretung ruht, solange die Füh
rung der Amtsgeschäfte vorläufig untersagt ist oder die Richterin 
oder der Richter
1. vorläufig des Dienstes enthoben ist,
2. an eine Behörde abgeordnet ist,
3. als Mitglied des Richterrats an ein anderes Gericht abgeordnet 

oder vorübergehend mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte 
als Gerichtsvorstand oder als dessen ständige Vertreterin oder 
ständiger Vertreter beauftragt ist oder

4. als Mitglied des Präsidialrats an ein Gericht eines anderen Ge
richtszweigs abgeordnet ist.

§ 30
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in der Richtervertretung erlischt durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Beendigung des Richterverhältnisses,
3. Ausscheiden aus dem Bereich, für den die Richtervertretung ge

bildet ist,
4. Verlust der Wählbarkeit, soweit kein Fall des § 29 vorliegt,
5. gerichtliche Feststellung, dass die oder der Gewählte nicht wähl

bar war,
6. Ausschluss auf Grund gerichtlicher Entscheidung nach § 38 

oder § 58.

§ 31
Kosten

Die durch die Wahl und die Tätigkeit der Richtervertretungen ent
stehenden notwendigen Kosten trägt die Dienststelle, bei der die 
Richtervertretung gebildet ist; sie stellt erforderlichenfalls Räume 
und Geschäftsbedarf zur Verfügung.

§ 32
Rechtsweg

Für Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung oder Tätigkeit der Rich
tervertretungen steht der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten 
offen. Das Verwaltungsgericht entscheidet bei Rechtsstreitigkeiten 
aus der gemeinsamen Beteiligung von Richterrat und Personalver
tretung (§§ 40 und 55) nach den Vorschriften des § 91 Absatz 2 und 

(3) Der Richterwahlausschuss ist beschlussfähig, wenn von sei
nen Mitgliedern oder deren Vertreterinnen und Vertretern min
destens die Hälfte anwesend ist.

(4) Ist ein Mitglied des Richterwahlausschusses an der Ausübung 
des Amtes verhindert oder von der Mitwirkung ausge schlossen oder 
ruht seine Mitgliedschaft, so tritt die Vertreterin oder der Vertreter 
für die Dauer der Verhinderung, des Ausschlusses oder des Ruhens 
an seine Stelle. Dasselbe gilt im Fall des Erlöschens der Mitglied
schaft bis zur Ersatzwahl.

(5) Die Entscheidung des Richterwahlausschusses bedarf keiner 
Begründung.

§ 23
Übernahme und Entlassung von Richterinnen und Richtern 

auf Probe und Richterinnen und Richtern kraft Auftrags

(1) Spätestens dreieinhalb Jahre nach der Ernennung zur Richte
rin oder zum Richter auf Probe und spätestens zwei Jahre nach der 
Ernennung zur Richterin oder zum Richter kraft Auftrags legt das 
zuständige Mitglied des Senats die Personalunterlagen der Richterin 
oder des Richters dem  Richterwahlausschuss zur Entscheidung vor, 
ob auch dieser der Übernahme in das Richterverhältnis auf Lebens
zeit zustimmt. § 20 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

(2) Lehnt der Richterwahlausschuss die Übernahme in das Rich
terverhältnis auf Lebenszeit nach Absatz 1 ab, so kann die Richterin 
oder der Richter entlassen werden (§ 22 Absatz 2 Nummer 2, § 23 
des Deutschen Richtergesetzes).

§ 24
Geschäftsordnung

Der Richterwahlausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
der Zustimmung des für Justiz zuständigen Mitglieds des Senats be
darf.

§ 25
Entschädigung

(1) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses werden für ihre 
Tätigkeit nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen des Reise
kostenrechts entschädigt.

(2) Die Sachkosten des Richterwahlausschusses trägt das Land.

Kapitel 3 
Richtervertretungen und 

Vertretungen ehrenamtlicher Richterinnen und Richter

Abschnitt 1 
Gemeinsame Vorschriften

§ 26
Richterrat und Präsidialrat

Als Richtervertretungen werden gebildet
1. Richterräte als Personal und Stufenvertretungen der Richte

rinnen und Richter in den Gerichten,
2. Präsidialräte
für die nach diesem Gesetz zugewiesenen Angelegenheiten.

§ 27
Rechtsstellung der Mitglieder, Geschäftsordnung

(1) Die Mitgliedschaft in der Richtervertretung ist ein Ehrenamt.
(2) Die Mitglieder der Richtervertretungen dürfen in der Aus

übung ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden. Sie sind von ihrer 
dienstlichen Tätigkeit freizustellen, soweit dies zur ordnungsge
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(3) Hat außerhalb des für die regelmäßige Richterratswahl festge
legten Zeitraums eine Richterratswahl stattgefunden, so ist der 
Richterrat in dem auf die Wahl folgenden nächsten Zeitraum der 
regelmäßigen Richterratswahl neu zu wählen. Hat die Amtszeit des 
Richterrats zu Beginn dieses Zeitraums noch nicht ein Jahr betragen, 
so ist der Richterrat in dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen 
Richterratswahlen neu zu wählen.

§ 37
Eintritt der Ersatzmitglieder

(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat oder dem Gesamt
richterrat aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Das Gleiche gilt, wenn 
ein Mitglied verhindert ist, für die Zeit der Verhinderung sowie für 
den Fall des Ruhens der Mitgliedschaft.

(2) Als Ersatzmitglieder treten der Reihe nach die nicht gewählten 
Richterinnen und Richter derjenigen Vorschlagslisten ein, denen die 
zu ersetzenden Mitglieder angehören. Ist das ausgeschiedene Mit
glied mit einfacher Stimmenmehrheit nach § 88 Absatz 1 Satz 4 ge
wählt worden, so tritt die nicht gewählte Person mit der nächsthöhe
ren Stimmenzahl als Erzsatzmitglied ein; bei gleicher Stimmenzahl 
entscheidet das Los.

§ 38
Ausschluss, Auflösung

Ein Viertel der Wahlberechtigten kann auf Ausschluss eines Mit
glieds aus dem Richterrat oder auf Auflösung des Richterrats wegen 
grober Verletzung gesetzlicher Pflichten klagen. Der Richterrat kann 
aus den gleichen Gründen auf Ausschluss eines Mitglieds klagen.

§ 39
Zuständigkeit der Richterräte

(1) Es ist zu beteiligen
1. der Richterrat in Angelegenheiten, welche die Richterinnen und 

Richter des Gerichts betreffen, für das der Richterrat gebildet ist,
2. der Gesamtrichterrat in Angelegenheiten, die über den Aufga

benbereich eines Richterrats hinausgehen und die ihm durch 
dieses Gesetz zugewiesen werden,

3. der Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat in Angelegenhei
ten, die mehrere Gerichtszweige oder mehrere Gerichte und 
mindestens eine Staatsanwaltschaft betreffen und die ihm durch 
dieses Gesetz zugewiesen werden.

(2) Betrifft eine Maßnahme ein Gericht und eine oder mehrere 
Staatsanwaltschaften, so gelten die §§ 40 und 55 Absatz 1 und 2 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die betroffenen Vertretungen 
gemeinsam entscheiden.

§ 40
Gemeinsame Angelegenheiten

In allgemeinen und sozialen Angelegenheiten, die sowohl Richte
rinnen und Richter als auch andere Beschäftigte des Gerichts betref
fen, erfolgt eine gemeinsame Beteiligung mit der Personalvertre
tung. Die Beteiligungsrechte und das Einigungsverfahren richten 
sich nach dem Recht der Personalvertretung, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt.

§ 41
Mitbestimmung

(1) Der Richterrat hat in folgenden Angelegenheiten mitzubestim
men:
1. Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrich tungen 

ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,
2. Regelung der Ordnung im Gericht und des Verhaltens der Rich

terinnen und Richter,

des § 92 des Personalvertretungsgesetzes über das Verfahren und die 
Besetzung.

Abschnitt 2 
Richterräte

§ 33
Bildung des Richterrats und der Stufenvertretungen

Es werden folgende Richterräte gebildet:
1. ein Richterrat für jedes Gericht,
2. ein Gesamtrichterrat für jeden Gerichtszweig bei den oberen 

Landesgerichten mit Ausnahme der Finanzgerichtsbarkeit,
3. ein Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat für alle Gerichts

zweige und Staatsanwaltschaften bei der obersten Dienstbehör
de; § 47 Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend.

Die Aufgaben des Gesamtrichterrats für die Finanzgerichtsbarkeit 
nimmt der Richterrat bei dem Finanzgericht BerlinBrandenburg 
wahr.

§ 34
Zusammensetzung

(1) Der Richterrat besteht bei den Gerichten mit bis zu zehn Plan
stellen für Richterinnen und Richter aus einer Richterin oder einem 
Richter, bei den Gerichten mit elf bis zu 40 Planstellen aus drei, bei 
den Gerichten mit 41 bis zu 150 Planstellen aus fünf und darüber 
hinaus aus sieben Richterinnen und Richtern.

(2) Der Gesamtrichterrat besteht jeweils aus sieben Richterinnen 
und Richtern.

(3) Der Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat besteht aus neun 
Richterinnen und Richtern und drei Staatsanwältinnen und Staatsan
wälten.

§ 35
Wahl und Bestimmung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Richterrats werden von den Richterinnen 
und Richtern des jeweiligen Gerichts aus ihrer Mitte gewählt.

(2) Die Mitglieder des Gesamtrichterrats werden von den Richte
rinnen und Richtern des jeweiligen Gerichtszweigs aus ihrer Mitte 
gewählt.

(3) Von den richterlichen Mitgliedern des Hauptrichter und 
Hauptstaatsanwaltsrats werden fünf Mitglieder vom Gesamtrichter
rat der ordentlichen Gerichtsbarkeit, jeweils ein Mitglied von den 
Gesamtrichterräten der Verwaltungs, Arbeits und Sozialgerichts
barkeit sowie ein Mitglied vom Richterrat bei dem Finanzgericht 
BerlinBrandenburg aus dem Kreis ihrer Mitglieder bestimmt. Für 
die staatsanwaltlichen Mitglieder gilt § 92 Absatz 5.

§ 36
Neuwahl

(1) Abweichend vom regelmäßigen Wahltermin ist der Richterrat 
neu zu wählen, wenn
1. nach einem Jahr seit der Wahl die Zahl der Planstellen für Rich

terinnen und Richter um die Hälfte gesunken oder gestiegen ist,
2. die Zahl seiner Mitglieder auch nach dem Eintritt der Ersatzmit

glieder um mehr als ein Viertel der vorgeschriebenen Zahl ge
sunken ist,

3. er mit der Mehrheit seiner Mitglieder seinen Rücktritt beschlos
sen hat oder

4. er durch gerichtliche Entscheidung aufgelöst wird.
(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 führt der Richter

rat die Geschäfte bis zur Wahl des neuen Richterrats weiter.
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3. Abordnung von Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit ohne 
ihre Zustimmung (§ 37 Absatz 3 des Deutschen Richtergeset
zes),

4. Versagung oder Widerruf einer Nebentätigkeitsgenehmigung 
sowie Untersagung einer Nebentätigkeit,

5. Ablehnung von Anträgen auf Teilzeitbeschäftigung oder Beur
laubung nach den §§ 4 und 5, Widerruf der Bewilligung, Versa
gung der Änderung des Umfangs der Teilzeitbe schäftigung so
wie Versagung der Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung.

Der Gerichtsvorstand weist die Richterin oder den Richter rechtzei
tig auf das Antragsrecht hin.

§ 43
Initiativrecht

Zu den Aufgaben des Richterrats gehört es,
1. Maßnahmen zu beantragen, die dem Gericht und den Richterin

nen und Richtern unter Berücksichtigung der Belange der ande
ren Beschäftigten dienen,

2. darauf hinzuwirken, dass die zugunsten der Richterinnen und 
Richter geltenden Rechtsvorschriften, Dienstvereinbarungen 
und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,

3. Beschwerden und Anregungen von Richterinnen und Richtern 
entgegenzunehmen und, falls sie begründet erscheinen, durch 
Verhandlung mit dem Gerichtsvorstand auf die Erledigung der 
Beschwerden und die Berücksichtigung der Anregungen hinzu
wirken,

4. Maßnahmen zur Eingliederung und zur beruflichen Entwick
lung von Richterinnen und Richtern, die schwerbehindert sind, 
zu beantragen,

5. die Zusammenarbeit von richterlichem und nichtrichterlichem 
Personal zu fördern.

§ 44
Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Für die Aufgaben und Befugnisse des Richterrats bei Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz oder der Un fallverhütung 
gelten die personalvertretungsrechtlichen Bestimmungen entspre
chend. Krankenstatistiken sind ihm zur Kenntnisnahme vorzulegen.

§ 45
Beteiligungsgrundsätze

(1) Richterrat und Gerichtsvorstand arbeiten im Rahmen der 
Rechtsvorschriften zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und 
zum Wohl der Richterinnen und Richter unter Berücksichtigung der 
Belange der anderen Beschäftigten vertrauensvoll zusammen.

(2) Der Richterrat ist zur Wahrnehmung seiner Aufgaben rechtzei
tig und umfassend zu unterrichten. Ihm sind sämtliche zur Durch
führung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
Gerichtsvorstand und Richterrat sollen regelmäßige Besprechungen 
durchführen. Personalakten dürfen nur mit Zustimmung der betrof
fenen Richterin oder des betroffenen Richters und durch ein von ihm 
bestimmtes Mitglied des Richterrats eingesehen werden.

§ 46
Verfahren bei der Mitbestimmung

(1) Eine der Mitbestimmung des Richterrats unterliegende Maß
nahme kann nur mit seiner Zustimmung getroffen werden, soweit in 
diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der Gerichtsvorstand unterrichtet den Richterrat von der be
absichtigten Maßnahme und beantragt seine Zustimmung. Der 
Richterrat kann verlangen, dass der Gerichtsvorstand die beabsich
tigte Maßnahme begründet. Der Beschluss des Richterrats ist dem 
Gerichtsvorstand innerhalb von zwei Wochen nach dem Eingang 

3. Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen, Berufskrank
heiten und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

4. allgemeine Regelungen über die Gestaltung von Arbeitsplätzen,
5. Gewährung und Versagung von Unterstützungen, Vorschüssen, 

Darlehen und entsprechenden Zuwendungen,
6. Aufstellung und Änderung von Urlaubsplänen.

(2) Der Richterrat hat nach Maßgabe des § 49 Absatz 3 in folgen
den Fällen mitzubestimmen:
1. Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung oder wesentli

che Erweiterung von automatisierter Verarbeitung personen
bezogener Daten der Richterinnen und Richter außerhalb von 
Besoldungs, Vergütungs und Versorgungsleistungen sowie 
von Beihilfen,

2. Einführung, Anwendung, Änderung oder wesentliche Erweite
rung von technischen Einrichtungen, die geeignet sind, das Ver
halten oder die Leistung der Richterinnen und Richter zu über
wachen,

3. Einführung grundlegend neuer Arbeitsabläufe, Arbeitsmethoden 
oder Maßnahmen, die einer solchen Einführung gleichkommen, 
grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren oder Arbeitsab
läufen, auch im Rahmen der Informa tions und Kommunikati
onstechnik,

4. allgemeine Maßnahmen zur Hebung der Dienstleistung oder zur 
Erleichterung des Dienstablaufs sowie Maßnahmen zur Ände
rung der Dienstorganisation, soweit sie nicht von Nummer 3 
erfasst sind,

5. Beurteilungsrichtlinien,
6. allgemeine Fragen der Fortbildung der Richterinnen und Rich

ter,
7. Inhalt von Personalfragebögen, mit Ausnahme von Fragebögen 

im Rahmen der Rechnungsprüfung und von Organi sations
unterlagen,

8. allgemeine Regelungen über die Ausschreibung von Stellen,
9. Bestellung von Vertrauens und Betriebsärzten,
10. Geltendmachung von Ersatzansprüchen.

§ 42
Mitwirkung

(1) Der Richterrat wirkt in folgenden Angelegenheiten mit:
1. Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenle gung 

von Gerichten oder wesentlichen Teilen von ihnen,
2. Planung von Neu, Um und Erweiterungsbauten von Dienstge

bäuden,
3. Aufstellung von Vorschriften und Verwaltungsanordnungen, 

durch die der innerdienstliche Betrieb in dem Gericht geregelt 
wird, soweit persönliche oder soziale Belange der Richterinnen 
und Richter berührt werden,

4. Entsendung zu Aus und Fortbildungsveranstaltungen von mehr 
als einer Woche Dauer,

5. mit einem Wechsel des Dienstortes im Sinne des Bundesreise
kostenrechts verbundene Änderung von Dienstleistungsaufträ
gen an Richterinnen und Richter auf Probe für die Dauer von 
mehr als drei Monaten, wenn zwischen Dienststelle und Richter
rat keine Vereinbarung über Grundsätze bei der Erteilung von 
Dienstleistungsaufträgen getroffen worden ist,

6. Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag.
(2) Sofern die Richterin oder der Richter dies beantragt, wirkt der 

Richterrat in folgenden Angelegenheiten mit:
1. Verhängung von Disziplinarmaßnahmen gegen Richterinnen 

und Richter,
2. Betrauung mit Aufgaben der Gerichtsverwaltung, sofern diese 

nach Dauer und Umfang nicht unerheblich sind,
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Mitglied, auf dessen Person sich beide Seiten einigen. Bestehen 
mehrere oberste Dienstbehörden, sind die beisitzenden Mitglieder 
einvernehmlich zu bestellen. Kommt eine Einigung über die Person 
des vorsitzenden Mitglieds nicht zustande, bestellt ihn die Präsiden
tin oder der Präsident des Abgeordnetenhauses.

(7) In gemeinsamen Angelegenheiten nach § 55 gehören der Eini
gungsstelle statt drei vom Richterrat benannter Mitglieder je ein 
vom Richterrat und vom Personalrat benanntes Mitglied sowie ein 
weiteres Mitglied an, das von dem Gremium benannt wird, das die 
höhere Anzahl von Wahlberechtigten hat. Bei gleicher Anzahl von 
Wahlberechtigten entscheidet das Los.

(8) Kommt es bei mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen der 
obersten Dienstbehörde nicht zu einer Einigung, so entscheidet die 
oberste Dienstbehörde endgültig; die Absätze 1 bis 7 sowie die 
§§ 48 bis 50 finden in diesem Fall keine Anwendung.

§ 48
Verfahren vor der Einigungsstelle

Die Verhandlung der Einigungsstelle ist nicht öffentlich. Den Be
teiligten ist Gelegenheit zur mündlichen Äußerung zu geben, wenn 
sie sich nicht auf eine schriftliche Äußerung verständigen.

§ 49
Beschlussfassung der Einigungsstelle

(1) Die Einigungsstelle entscheidet nach mündlicher Beratung 
durch Beschluss. Der Beschluss wird von den Mitgliedern der Eini
gungsstelle mit Stimmenmehrheit gefasst. Der Beschluss soll inner
halb von 30 Arbeitstagen nach Anrufung der Einigungsstelle erge
hen.

(2) Der Beschluss ist auf Antrag unverzüglich schriftlich abzufas
sen, zu begründen, von dem unparteiischen Mitglied zu unterzeich
nen und den Beteiligten zuzustellen.

(3) Die Einigungsstelle beschließt in den Fällen des § 41 Absatz 2 
eine Empfehlung an die oberste Dienstbehörde, die sodann endgül
tig entscheidet. In den übrigen Fällen ist der Beschluss für die Betei
ligten bindend, soweit er nicht nach § 50 ganz oder teilweise aufge
hoben wird.

§ 50
Aufhebung bindungsgeeigneter 
Beschlüsse der Einigungsstelle

(1) Die oberste Dienstbehörde kann Beschlüsse der Einigungs
stelle ganz oder teilweise aufheben und endgültig entscheiden, wenn 
durch den Beschluss der Amtsauftrag, für eine geordnete Rechts
pflege zu sorgen, nicht nur unerheblich berührt wird.

(2) Die oberste Dienstbehörde hebt Beschlüsse der Einigungsstel
le ganz oder teilweise auf und entscheidet endgültig, sofern der Be
schluss gegen geltendes Recht verstößt.

§ 51
Verfahren bei der Mitwirkung

(1) Eine der Mitwirkung des Richterrats unterliegende Maßnahme 
darf nur nach Durchführung des Mitwirkungsverfahrens getroffen 
werden.

(2) Der Gerichtsvorstand teilt dem Richterrat die beabsichtigte 
Maßnahme rechtzeitig mit und begründet sie. Der Richterrat teilt 
Einwendungen oder abweichende Vorschläge innerhalb von zwei 
Wochen unter Angabe der Gründe mit.

(3) Die Einwendungen sind auf Wunsch mündlich zu erörtern.
(4) Äußert sich der Richterrat nicht innerhalb von zwei Wochen 

oder hält er bei der Erörterung seine Einwendungen oder Vorschläge 
nicht aufrecht, so gilt die beabsichtigte Maßnahme als gebilligt; dies 
gilt nicht, wenn die Personalvertretung Fristverlängerung beantragt 
hat. § 46 Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt entsprechend.

des Antrags schriftlich mitzuteilen und im Fall der Ablehnung zu 
begründen. In dringenden Fällen kann die Frist auf eine Woche ver
kürzt werden. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der 
Richterrat innerhalb der genannten Frist die Zustimmung schriftlich 
verweigert; dies gilt nicht, wenn der Richterrat schriftlich Fristver
längerung beantragt hat. Eine Fristverlängerung über zwei Wochen 
hinaus bedarf der Festsetzung durch den Gerichtsvorstand. Ist der 
Gerichtsvorstand nach allgemeinen Vorschriften an eine Frist ge
bunden, so kommt eine Fristverlängerung höchstens bis zu einer 
Woche vor Ablauf dieser Frist in Betracht; hat der Richterrat bis zum 
Ablauf der Fristverlängerung die Zustimmung nicht schriftlich ver
weigert, so gilt die Maßnahme als gebilligt.

(3) Beantragt der Richterrat eine der Mitbestimmung unterliegen
de Maßnahme, so hat er sie schriftlich vorzuschlagen und zu begrün
den. Der Gerichtsvorstand gibt dem Richterrat innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Eingang des Antrags seine Entscheidung be
kannt. Er erteilt einen Zwischenbescheid, falls eine Entscheidung 
innerhalb der Frist nicht möglich ist. Bei Erteilung eines Zwischen
bescheids ist die Entscheidung unverzüglich, spätestens aber inner
halb von drei Monaten nach dem Ablauf der Frist des Satzes 2 zu 
treffen. Ablehnung der beantragten Maßnahme und Zwischenbe
scheid sind zu begründen.

(4) Soweit Mitglieder des Richterrats Beschwerden oder Behaup
tungen vortragen, die für eine Richterin oder einen Richter ungüns
tig sind oder nachteilig werden können, ist ihr oder ihm Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben; die Äußerung ist aktenkundig zu machen.

§ 47
Verfahren bei Nichtzustimmung

(1) Kommt es über eine der Mitbestimmung unterliegende Maß
nahme zwischen dem Gerichtsvorstand und dem Richterrat nicht zu 
einer Einigung, so kann innerhalb von zwei Wochen nach der Fest
stellung der Nichteinigung die Sache schriftlich der übergeordneten 
Dienststelle, bei der eine Stufenvertretung gebildet ist, oder dem Ge
samtrichterrat vorgelegt werden. Gesamtrichterrat und übergeordne
te Dienststelle verhandeln innerhalb von zwei Wochen. In der Fi
nanzgerichtsbarkeit beteiligt die übergeordnete Dienststelle den 
Richterrat. In dringenden Fällen kann die Verhandlung binnen einer 
Woche beantragt werden.

(2) Einigen sich die Präsidentin oder der Präsident des oberen 
Landesgerichts als übergeordnete Dienststelle und die zuständige 
Richtervertretung nicht, so kann innerhalb von zwei Wochen nach 
der Feststellung der Nichteinigung die Sache schriftlich auf dem 
Dienstweg der obersten Dienstbehörde vorgelegt werden. Absatz 1 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 kann die Sache einvernehmlich 
auch unmittelbar der obersten Dienstbehörde zur weiteren Verhand
lung mit dem Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat vorgelegt 
werden.

(4) Kommt es zwischen der obersten Dienstbehörde und dem 
Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat zu keiner Einigung, so 
kann innerhalb von zwei Wochen nach Feststellung der Nichteini
gung die Einigungsstelle angerufen werden. Eine Anrufung durch 
den Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat bedarf eines Antrags 
der zuständigen Richtervertretung. Sieht er von einer Anrufung ab, 
so hat er dies der zuständigen Richtervertretung unverzüglich mitzu
teilen.

(5) Der Feststellung der Nichteinigung in den Fällen der Absätze 
1 bis 4 steht es gleich, wenn seit dem Antrag auf Zustimmung oder 
Vorlage der Maßnahme sechs Wochen vergangen sind.

(6) Die Einigungsstelle wird bei der zuständigen obersten Dienst
behörde für die regelmäßige Dauer der Wahlperiode gebildet. Beste
hen mehrere oberste Dienstbehörden, wird die Einigungsstelle bei 
der Behörde gebildet, welche die Dienstaufsicht über die ordentliche 
Gerichtsbarkeit ausübt. Sie besteht aus je drei von der obersten 
Dienstbehörde und dem  Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat 
bestellten beisitzenden sowie einem unparteiischen vorsitzenden 

237_264_GVBl_2011_15.indd   246 17.06.11   11:30



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      67. Jahrgang      Nr. 15       22. Juni 2011 247

§ 56
Gemeinsame Personalversammlung

An Personalversammlungen nehmen, soweit gemeinsame Ange
legenheiten behandelt werden, die Richterinnen und Richter mit den 
gleichen Rechten wie die anderen Beschäftigten teil.

Abschnitt 3 
Präsidialräte

§ 57
Bildung von Präsidialräten

(1) Bei jedem der für die Gerichtszweige gebildeten oberen Lan
desgerichte wird ein Präsidialrat gebildet. Er besteht aus der Präsi
dentin oder dem Präsidenten des oberen Landesgerichts als der oder 
dem Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern, die von den Richterin
nen und Richtern der Gerichtszweige gewählt werden.

(2) Die Richterinnen und Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
wählen sechs Mitglieder, die Richterinnen und Richter der Verwal
tungs, der Sozial und der Arbeitsgerichtsbarkeit je vier und die 
Richterinnen und Richter der Finanzgerichtsbarkeit zwei Mitglieder. 
In den Präsidialrat können nur Richterinnen und Richter gewählt 
werden, die am Wahltag seit mindestens fünf Jahren im Richterver
hältnis auf Lebenszeit stehen.

(3) Die Mitglieder des Richterwahlausschusses und ihre Stellver
tretung können dem Präsidialrat nicht angehören. Wird ein Mitglied 
des Präsidialrats zum Mitglied des Richterwahlausschusses gewählt, 
scheidet es mit der Wahl aus dem Präsidialrat aus.

§ 58
Ausschluss von gewählten Mitgliedern

Auf Antrag der obersten Dienstbehörde oder mindestens der Hälf
te der Mitglieder des Präsidialrats kann ein gewähltes Mitglied we
gen grober Verletzung seiner Pflichten durch gerichtliche Entschei
dung aus dem Präsidialrat ausgeschlossen werden.

§ 59
Stellvertretung

Die oder der Vorsitzende des Präsidialrats wird durch die ständige 
Vertreterin oder den ständigen Vertreter der Präsidentin oder des 
Präsidenten des jeweiligen oberen Landesgerichts vertreten. Ist kei
ne Vertreterin oder kein Vertreter ernannt, so wirkt stattdessen die 
oder der dienstälteste, bei gleichem Dienstalter die oder der lebens
älteste Vorsitzende des jeweiligen oberen Landesgerichts mit. Für 
die Stellvertretung der übrigen Mitglieder gilt § 37 entsprechend.

§ 60
Aufgaben

(1) Der Präsidialrat ist zu beteiligen bei
1. jeder Einstellung von Richterinnen und Richtern sowie der Er

nennung zur Richterin oder zum Richter auf Lebenszeit,
2. jeder Übertragung eines Richteramtes mit höherem Endgrund

gehalt als dem eines Eingangsamtes,
3. jeder Versetzung,
4. der Rücknahme der Ernennung und der Entlassung einer Richte

rin oder eines Richters auf Probe und einer Richterin oder eines 
Richters kraft Auftrags; das gilt nicht, wenn die Richterin oder 
der Richter die Entlassung schriftlich beantragt oder der Rück
nahme oder der Entlassung schriftlich zustimmt,

5. Abordnungen ab einer Dauer von sechs Monaten,
6. vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand,
7. der Übertragung eines anderen Richteramtes mit geringerem 

Endgrundgehalt und der Amtsenthebung infolge einer Verände

(5) Entspricht der Gerichtsvorstand den Einwendungen oder den 
Vorschlägen des Richterrats nicht oder nicht in vollem Umfang, so 
teilt er dem Richterrat seine Entscheidung unter Angabe der Gründe 
schriftlich mit.

§ 52
Vorläufige Regelungen

Der Gerichtsvorstand kann bei Maßnahmen, die der Natur der Sa
che nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Entscheidung 
vorläufige Regelungen treffen. Der Richterrat ist in diesen Fällen 
unverzüglich zu unterrichten.

§ 53
Dienstvereinbarungen

(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit Rechtsvorschrif
ten nicht entgegenstehen. Sie werden vom Gerichtsvorstand und 
dem Richterrat geschlossen. Sie werden schriftlich niedergelegt, 
von beiden Seiten unterzeichnet und in dem Bereich bekannt ge
macht, für den sie gelten sollen.

(2) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Bereich gelten, 
gehen den Dienstvereinbarungen für einen kleineren Bereich vor.

(3) Dienstvereinbarungen, die keine Kündigungsfristen enthalten, 
können von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten gekün
digt werden.

§ 54
Gesamtrichterräte, Hauptrichter 

und Hauptstaatsanwaltsrat

(1) Für die Mitgliedschaft in den Gesamtrichterräten und dem 
Hauptrichter- und Hauptstaatsanwaltsrat sowie deren Auflösung und 
Neuwahl gelten die §§ 36 und 38 entsprechend.

(2) In Angelegenheiten, in denen der Gesamtrichterrat oder der 
Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat nach § 39 Absatz 1 Num
mer 2 oder 3 zu beteiligen ist, gelten die §§ 41 bis 53 entsprechend.

§ 55
Beteiligung an gemeinsamen Angelegenheiten

(1) Bestehen Anhaltspunkte, dass an einer Angelegenheit Richter
rat und Personalrat gemeinsam beteiligt sind, so unterrichten sie sich 
gegenseitig. Dem Gerichtsvorstand ist Gelegenheit zur Stellungnah
me zu geben.

(2) Sind an einer Angelegenheit Richterrat und Personalrat ge
meinsam beteiligt, so beraten und beschließen beide in einer ge
meinsamen Sitzung, an der die Mitglieder des Personalrats und eine 
nach Maßgabe des Absatzes 3 bestimmte Zahl von entsandten Mit
gliedern des Richterrats teilnehmen.

(3) Die Zahl der entsandten Mitglieder des Richterrats verhält sich 
zu der Zahl der zum Richterrat Wahlberechtigten wie die Zahl der 
Mitglieder des Personalrats zu der Zahl der zum Personalrat Wahl
berechtigten. Jedoch entsendet der Richterrat mindestens die einem 
Fünftel der Mitglieder des Personalrats entsprechende Zahl.

(4) Besteht der Personalrat nur aus einer Person, so tritt ein Mit
glied des Richterrats zur Beschlussfassung zum Personalrat hinzu.

(5) Ist die Zahl der Mitglieder des Richterrats und des Personal
rats gleich groß, so treten beide Vertretungen zusammen; den Vorsitz 
führt die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Richterrats.

(6) Für den Gesamtrichterrat und den Hauptrichter und Haupt
staatsanwaltsrat gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend.
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das Wahlverfahren, sofern es an einer Rechtsverordnung nach Satz 3 
fehlt. Die Vertretung der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
in der Arbeits und Sozialgerichtsbarkeit richtet sich nach § 29 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes und § 23 des Sozialgerichtsgesetzes.

Kapitel 4 
Richterdienstgerichte

Abschnitt 1 
Errichtung und Zuständigkeit

§ 64
Errichtung

(1) Richterdienstgerichte sind das Dienstgericht des Landes Ber
lin (Dienstgericht) und der Dienstgerichtshof des Landes Berlin 
(Dienstgerichtshof).

(2) Das Dienstgericht wird bei dem Verwaltungsgericht Berlin, 
der Dienstgerichtshof bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin
Brandenburg errichtet.

(3) Die Geschäftsstelle des Gerichts, bei dem das Richterdienstge
richt errichtet ist, nimmt auch die Aufgaben der Geschäftsstelle des 
Richterdienstgerichts wahr.

§ 65
Zuständigkeit des Dienstgerichts

Das Dienstgericht entscheidet
1. in Disziplinarverfahren, auch der Richterinnen und Richter im 

Ruhestand,
2. über die Versetzung im Interesse der Rechtspflege,
3. bei Richterinnen und Richtern auf Lebenszeit oder auf Zeit über 

die
a) Nichtigkeit einer Ernennung,
b) Rücknahme einer Ernennung,
c) Entlassung,
d) Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit,
e) eingeschränkte Verwendung wegen begrenzter Dienstfähig

keit,
4. bei Anfechtung

a) einer Maßnahme wegen Veränderung der Gerichtsorganisa
tion,

b) der Abordnung einer Richterin oder eines Richters gemäß 
§ 37 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes,

c) einer Verfügung, durch die eine Richterin oder ein Richter 
auf Probe oder kraft Auftrags entlassen, durch die die Ernen
nung zurückgenommen oder die Nichtigkeit der Ernennung 
festgestellt oder durch die sie oder er wegen Dienstunfähig
keit in den Ruhestand versetzt wird,

d) der Übertragung eines weiteren Richteramtes bei einem an
deren Gericht, soweit ein Gesetz dies zulässt,

e) der Heranziehung zu einer Nebentätigkeit,
f) einer Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Gründen des 

§ 26 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes,
g) einer Verfügung über die Teilzeitbeschäftigung oder Beur

laubung (§§ 4 und 5).

§ 66
Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs

Der Dienstgerichtshof entscheidet
1. über Berufungen gegen Urteile und über Beschwerden gegen 

Beschlüsse des Dienstgerichts,

rung der Gerichtsorganisation (§ 32 des Deutschen Richterge
setzes).

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4, 6 und 7 wird der 
Präsidialrat nur auf Antrag der betroffenen Richterin oder des betrof
fenen Richters beteiligt. Der Gerichtsvorstand weist die Richterin 
oder den Richter rechtzeitig auf das Antragsrecht hin.

(3) Zuständig ist der Präsidialrat für den Gerichtszweig, dem die 
Richterin oder der Richter angehört; im Fall des Absatzes 1 Nummer 
1 bis 3 ist der Präsidialrat für den Gerichtszweig zuständig, bei dem 
die Richterin oder der Richter verwendet werden soll.

§ 61
Stellungnahme des Präsidialrats

(1) Eine Entscheidung über Maßnahmen nach § 60 Absatz 1 kann 
erst getroffen werden, wenn die Stellungnahme des Präsidialrats 
vorliegt oder die Frist zur Stellungnahme verstrichen ist.

(2) In den Fällen des § 60 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 5 bean
tragt die Präsidentin oder der Präsident des jeweiligen oberen Lan
desgerichts die Stellungnahme des Präsidialrats zu ihrem oder sei
nem Personalvorschlag. Die Frist zur Stellungnahme beträgt drei 
Wochen. Äußert sich der Präsidialrat nicht innerhalb dieser Frist, so 
gilt der Personalvorschlag als gebilligt. Weicht die oberste Dienstbe
hörde mit ihrem Personalvorschlag von dem Vorschlag der Präsi
dentin oder des Präsidenten ab, so beteiligt sie den Präsidialrat er
neut; die Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

(3) In den Fällen des § 60 Absatz 1 Nummer 4, 6 und 7 beantragt 
die oberste Dienstbehörde die Stellungnahme des Präsidialrats. Ab
satz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Mit dem Antrag sind im Fall des § 60 Absatz 1 Nummer 1 die 
Bewerbungsunterlagen, im Fall des § 60 Absatz 1 Nummer 2 die 
Personalakten sämtlicher Bewerberinnen und Bewerber vorzulegen. 
Für die Vorlage von Personalakten bedarf es nicht der Einwilligung. 
Im Fall des § 60 Absatz 1 Nummer 6 sind dem Antrag die medizini
schen Stellungnahmen beizufügen.

(5) Der Vorstand des Gerichts oder die Dienstbehörde kann bei 
Maßnahmen, die der Natur der Sache  nach keinen Aufschub dulden, 
bis zur endgültigen Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. 
Der Präsidialrat ist hiervon unverzüglich zu unterrichten.

§ 62
Neuwahl

Für die Neuwahl der Präsidialräte gilt § 36 Absatz 1 Nummer 2 
und 3 und Absatz 2 entsprechend.

Abschnitt 4 
Vertretung ehrenamtlicher Richterinnen und Richter

§ 63
Bildung der Vertretung ehrenamtlicher 

Richterinnen und Richter

Schöffinnen und Schöffen, Handelsrichterinnen und Handelsrich
ter, ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der Verwal tungs und 
Finanzgerichtsbarkeit sowie in Landwirtschaftssachen können an 
den Gerichten, an denen sie tätig sind, Vertretungen wählen, die aus 
jeweils drei Mitgliedern bestehen. Die Vertretungen werden in An
gelegenheiten beteiligt, die die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter betreffen, und nehmen deren Interessen wahr. Das Nähere 
über die Aufgaben der Vertretungen in den Gerichtszweigen sowie 
die Wahl der Vertretungen kann das für Justiz zuständige Mitglied 
des Senats durch Rechtsverordnung bestimmen. Der Gerichtsvor
stand beruft spätestens vier Wochen nach Beginn der Amtszeit eine 
Versammlung der jeweiligen Gruppe der ehrenamtlichen Richterin
nen und Richter ein. Die Versammlung entscheidet zunächst darü
ber, ob sie gewillt ist, eine Vertretung zu wählen. Im Fall der Ent
scheidung für die Wahl einer Vertretung beschließt die Versammlung 
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§ 69
Besetzung des Dienstgerichts

(1) Das Dienstgericht verhandelt und entscheidet in der Beset
zung mit einer oder einem Vorsitzenden, einem ständigen anwaltli
chen und einem nichtständigen richterlichen beisitzenden Mitglied.

(2) Die oder der Vorsitzende des Dienstgerichts muss der Verwal
tungsgerichtsbarkeit, die Vertreterin oder der Vertreter der ordentli
chen Gerichtsbarkeit angehören.

(3) Das nichtständige richterliche beisitzende Mitglied des Dienst
gerichts muss dem Gerichtszweig der betroffenen Richterin oder des 
betroffenen Richters angehören.

§ 70
Besetzung des Dienstgerichtshofs

(1) Der Dienstgerichtshof verhandelt und entscheidet in der Be
setzung mit einer oder einem Vorsitzenden, einem ständigen richter
lichen und einem ständigen anwaltlichen beisitzenden Mitglied so
wie zwei nichtständigen richterlichen beisitzenden Mitgliedern.

(2) Bei dem Dienstgerichtshof müssen die oder der Vorsitzende 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit und das ständige richterliche beisit
zende Mitglied der ordentlichen Gerichtsbarkeit angehören. Die 
Vertreterinnen und Vertreter sind der jeweils anderen Gerichtsbar
keit zu entnehmen. Für den Dienstgerichtshof werden die Mitglieder 
aus den Richterinnen und Richtern der oberen Landesgerichte be
stimmt.

(3) Die nichtständigen richterlichen beisitzenden Mitglieder müs
sen dem Gerichtszweig der betroffenen Richterin oder des betroffe
nen Richters angehören.

§ 71
Verbot der Amtsausübung

(1) Ein richterliches Mitglied eines Richterdienstgerichts, gegen 
das ein gerichtliches Disziplinarverfahren oder wegen einer vorsätz
lichen Straftat ein Strafverfahren eingeleitet ist oder dem die Füh
rung seiner Amtsgeschäfte vorläufig untersagt ist, kann während 
dieses Verfahrens oder der Dauer des Verbots sein Amt nicht aus
üben.

(2) Ein anwaltliches Mitglied des Richterdienstgerichts, gegen 
das ein anwaltsgerichtliches Verfahren oder wegen einer vorsätzli
chen Straftat ein Strafverfahren eingeleitet oder ein Berufs oder 
Vertretungsverbot (§§ 150, 161a der Bundesrechtsanwaltsordnung) 
verhängt worden ist, kann während dieses Verfahrens und der Dauer 
des Verbots sein Amt nicht ausüben. Werden dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer solche Tatbestände bekannt, so unterrichtet 
er unverzüglich das Präsidium des Gerichts, bei dem das Dienstge
richt eingerichtet ist.

§ 72
Erlöschen des Amtes, Ruhen

(1) Das Amt des richterlichen Mitglieds des Richterdienstgerichts 
erlischt, wenn
1. eine Voraussetzung für die Berufung der Richterin oder des 

Richters in das Amt wegfällt,
2. gegen die Richterin oder den Richter im Strafverfahren eine 

Freiheitsstrafe oder im gerichtlichen Disziplinarverfahren min
destens eine Geldbuße rechtskräftig verhängt wird.

(2) Die Rechte und Pflichten als Mitglied ruhen, solange die Rich
terin oder der Richter an eine Behörde oder an eine andere Stelle als 
an ein Gericht des Landes abgeordnet ist. Das Gleiche gilt, wenn die 
Richterin oder der Richter vorübergehend Aufgaben im Sinne des 
§ 67 Absatz 2 Satz 2 wahrnimmt.

(3) Das Amt des anwaltlichen Mitglieds erlischt, wenn
1. eine Voraussetzung für die Berufung der Rechtsanwältin oder 

des Rechtsanwalts in das Amt wegfällt,

2. in den sonstigen Fällen, in denen nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes und den danach anzuwendenden Verfahrensgesetzen 
das Gericht des zweiten Rechtszugs zuständig ist.

Abschnitt 2 
Besetzung

§ 67
Mitglieder der Richterdienstgerichte

(1) Bei den Richterdienstgerichten wirken ehrenamtliche Richte
rinnen und Richter aus der  Rechtsanwaltschaft als ständige beisit
zende Mitglieder an allen Entscheidungen mit. Zum Mitglied des 
Richterdienstgerichts kann nur ernannt werden, wer in den Vorstand 
der Rechtsanwaltskammer gewählt werden kann. Die Mitglieder der 
Richterdienstgerichte dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer oder der Satzungsversammlung angehören 
oder bei der Rechtsanwaltskammer oder der Satzungsversammlung 
im Haupt oder Nebenberuf tätig sein. Das Amt des anwaltlichen 
Mitglieds können nur Deutsche ausüben.

(2) Die richterlichen Mitglieder der Richterdienstgerichte müssen 
auf Lebenszeit ernannte Richterinnen und Richter sein. Richterinnen 
und Richter, denen die Dienstaufsicht über Richterinnen und Richter 
zusteht, und ihre ständigen Vertreterinnen und Vertreter können 
nicht Mitglieder eines Richterdienstgerichts sein.

(3) Die richterlichen und anwaltlichen Mitglieder der Richter
dienstgerichte werden für fünf Geschäftsjahre von dem Präsidium 
des Gerichts bestellt, bei dem das Richterdienstgericht errichtet ist.

(4) Scheidet ein Mitglied vorher aus, so ist für den Rest der Amts
zeit eine Nachfolge zu bestimmen.

(5) Die anwaltlichen Mitglieder, die weder ihren Wohnsitz noch 
ihren Kanzleisitz am Sitz des Richterdienstgerichts haben, erhalten 
Tage und Übernachtungsgeld in entsprechender Anwendung der für 
Richterinnen und Richter im Eingangsamt geltenden Vorschriften. 
Fahrtkosten werden ihnen in entsprechender Anwendung von § 5 
des Justizvergütungs und entschädigungsgesetzes ersetzt.

§ 68
Bestimmung der Mitglieder der Richterdienstgerichte

(1) Die anwaltlichen Mitglieder werden aus Vorschlagslisten be
stimmt, welche der Vorstand der Rechtsanwaltskammer aufstellt. 
Das Präsidium des Gerichts, bei dem das Richterdienstgericht er
richtet ist, ist bei der Berufung der anwaltlichen Mitglieder der Rich
terdienstgerichte an die Vorschlagslisten gebunden. Das Präsi dium 
bestimmt die erforderliche Zahl von anwaltlichen Mitgliedern. Die 
Vorschlagslisten müssen mindestens das Eineinhalbfache der erfor
derlichen Anzahl von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten ent
halten.

(2) Die ständigen und nichtständigen richterlichen Mitglieder der 
Richterdienstgerichte werden aus Vorschlagslisten in der erforderli
chen Anzahl bestimmt, welche die Präsidien des Kammergerichts, 
des Oberverwaltungsgerichts BerlinBrandenburg, des Landessozi
algerichts BerlinBrandenburg, des Landesarbeitsgerichts Berlin
Brandenburg und des Finanzgerichts BerlinBrandenburg aufstel
len. Das Präsidium des Gerichts, bei dem das Richterdienstgericht 
errichtet ist, ist an die Vorschlagslisten gebunden.

(3) Das Präsidium des Gerichts, bei dem das Richterdienstgericht 
errichtet ist, bestimmt aus der Vorschlagsliste des Oberverwaltungs
gerichts BerlinBrandenburg die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Richterdienstgerichts. Vor Beginn des Geschäftsjahres legt es 
die Reihenfolge fest, in welcher die beisitzenden Mitglieder zu den 
Sitzungen heranzuziehen sind.
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oder das Gericht entgegen dem Antrag der obersten Dienstbehörde 
eine dieser Disziplinarmaßnahmen nicht verhängt hat.

§ 78
Bekleidung mehrerer Ämter

(1) Ist eine Richterin oder ein Richter zugleich Beamtin oder Be
amter, so sind die Vorschriften über das Disziplinarverfahren gegen 
Richterinnen und Richter anzuwenden.

(2) Das Richterdienstgericht kann im Urteil die Wirkung der Ent
fernung aus dem Dienst auf das Richterverhältnis und auf die in Ver
bindung mit diesem bekleideten Nebenämter beschränken.

§ 79
Richterinnen und Richter kraft Auftrags

Ist eine Richterin oder ein Richter kraft Auftrags nach § 23 in 
Verbindung mit § 22 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes aus 
ihrem oder seinem Richteramt entlassen worden, so steht dies der 
Durchführung eines gerichtlichen Disziplinarverfahrens gegen sie 
oder ihn nach den beamtenrechtlichen Vorschriften nicht entgegen.

Abschnitt 4 
Versetzungs- und Prüfungsverfahren

§ 80
Allgemeine Verfahrensvorschriften

Für das Verfahren nach § 65 Nummer 2 bis 4 gelten die Vorschrif
ten der Verwaltungsgerichtsordnung entsprechend, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Ein Vorverfahren findet nur in den 
Fällen des § 65 Nummer 4 statt.

§ 81
Versetzungsverfahren

(1) Das Versetzungsverfahren (§ 65 Nummer 2) wird durch einen 
Antrag der obersten Dienstbehörde eingeleitet.

(2) Das Gericht erklärt eine der in § 31 des Deutschen Richterge
setzes vorgesehenen Maßnahmen für zulässig oder weist den Antrag 
zurück.

§ 82
Einleitung des Prüfungsverfahrens

Das Prüfungsverfahren wird in den Fällen des § 65 Nummer 3 
durch einen Antrag der obersten Dienstbehörde, in den Fällen des 
§ 65 Nummer 2 und 4 durch einen Antrag der Richterin oder des 
Richters eingeleitet.

§ 83
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit mit Zustimmung

(1) Beantragt eine Richterin oder ein Richter auf Lebenszeit oder 
eine Richterin oder ein Richter auf Zeit schriftlich, sie oder ihn we
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand zu versetzen, oder stimmt 
sie oder er der Versetzung in den Ruhestand schriftlich zu, wird die 
Dienstunfähigkeit dadurch festgestellt, dass die oder der Dienstvor
gesetzte auf Grund eines ärztlichen Gutachtens über den Gesund
heitszustand erklärt, sie oder er halte die Richterin oder den Richter 
für dauernd unfähig, die Amtspflichten zu erfüllen.

(2) Die Behörde, die über die Versetzung in den Ruhestand ent
scheidet, ist an die Erklärung der oder des Dienstvorgesetzten nicht 
gebunden; sie kann auch andere Beweise erheben.

2. die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt aus der Rechtsan
waltskammer ausscheidet, für die sie oder er als Mitglied be
nannt ist,

3. die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt im Strafverfahren zu 
einer Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt oder gegen sie oder 
ihn im anwaltsgerichtlichen Verfahren mindestens eine Geldbu
ße rechtskräftig verhängt worden ist.

§ 71 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 3 
Disziplinarverfahren

§ 73
Geltung des Disziplinargesetzes

(1) Für das Verfahren in Disziplinarsachen gelten die Vorschriften 
des Disziplinargesetzes sinngemäß, soweit dieses Gesetz nichts an
deres bestimmt.

(2) Die Disziplinarklage wird von der obersten Dienstbehörde er
hoben.

(3) Durch Disziplinarverfügung kann nur ein Verweis verhängt 
werden.

§ 74
Disziplinarmaßnahmen

Disziplinarmaßnahmen sind:
1. Verweis,
2. Geldbuße,
3. Gehaltskürzung,
4. Versetzung in ein anderes Richteramt mit geringerem Endgrund

gehalt,
5. Versetzung in ein anderes Richteramt mit gleichem Endgrund

gehalt, verbunden mit Gehaltskürzung,
6. Entfernung aus dem Dienst,
7. Kürzung des Ruhegehalts,
8. Aberkennung des Ruhegehalts.

§ 75
Entscheidungen des Dienstgerichts 
anstelle der obersten Dienstbehörde

(1) Über die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung 
von Bezügen sowie über die Aufhebung dieser Maßnahmen ent
scheidet auf Antrag der obersten Dienstbehörde das Dienstgericht 
durch Beschluss.

(2) Gegen die Entscheidung des Dienstgerichts ist die Beschwer
de zulässig.

(3) Anstelle des Dienstgerichts entscheidet der Dienstgerichtshof, 
wenn bei ihm in derselben Sache ein Disziplinarverfahren anhängig 
ist.

§ 76
Verfahren

Mit den Ermittlungen zur Durchführung des Disziplinarver
fahrens kann nur eine Richterin oder ein Richter beauftragt werden.

§ 77
Zulässigkeit der Revision

Gegen Urteile des Dienstgerichtshofs ist die Revision an das 
Dienstgericht des Bundes nach den Vorschriften der §§ 81 und 82 
des Deutschen Richtergesetzes statthaft, wenn auf Versetzung in ein 
Richteramt mit geringerem Endgrundgehalt, Entfernung aus dem 
Dienst, Kürzung oder Aberkennung des Ruhegehalts erkannt ist 
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§ 87
Kostenentscheidung in besonderen Fällen

In Verfahren nach § 65 Nummer 2 und Nummer 3 Buchstabe a 
und c kann das Gericht die Kosten nach billigem Ermessen der Lan
deskasse auch insoweit auferlegen, als es nach dem Antrag der 
obersten Dienstbehörde erkannt hat, sofern die Richterin oder der 
Richter diesem Antrag nicht widersprochen hat.

Kapitel 5 
Wahlen

§ 88
Grundsatz

(1) Wahlen nach diesem Gesetz werden geheim und unmittelbar 
durchgeführt. Die dem Abgeordnetenhaus zur Wahl für den Richter
wahlausschuss vorzuschlagenden Richterinnen und Richter werden 
von der Richterschaft nach den Grundsätzen der Personen und 
Mehrheitswahl gewählt. Die Mitglieder der Richterräte sowie der 
Gesamtrichterräte und die zu wählenden Mitglieder der Präsi dialräte 
werden nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur 
ein Wahlvorschlag eingereicht oder besteht der Richterrat nur aus 
einer Richterin oder einem Richter, so findet Personen- und Mehr
heitswahl statt.

(2) Frauen und Männer sollen bei der Besetzung der in diesem 
Gesetz geregelten Gremien angemessen berücksichtigt werden. Zu 
diesem Zweck sollen ebenso viele Frauen wie Männer vorgeschla
gen werden, sofern die Wahl eines Gremiums auf der Grundlage von 
Vorschlagslisten erfolgt.

§ 89
Wahlrecht, Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt sind alle Richterinnen und Richter, die am 
Wahltag einem Gericht angehören. § 15 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 
3 bleibt unberührt. Die Wahlberechtigung erlischt bei einer Abord
nung an eine Verwaltungsbehörde, sobald bei dieser eine Wahlbe
rechtigung nach personalvertretungsrechtlichen Vorschrif ten be
steht.

(2) Wählbar sind alle Richterinnen und Richter auf Lebenszeit, 
die am Wahltag einem Gericht im Anwendungsbereich dieses Ge
setzes angehören.

(3) Nicht wählbar sind
1. zum Richterrat die Vorstände der Gerichte, ihre ständigen Ver

treterinnen und Vertreter, Aufsicht führende Richterinnen und 
Richter und an eine Verwaltungsbehörde abgeordnete Richterin
nen und Richter,

2. zum Präsidialrat die Mitglieder des Richterwahlausschusses und 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter.

§ 90
Wahlordnung

(1) Der Senat erlässt durch Rechtsverordnung eine Wahlordnung, 
die das Nähere über die Ausgestaltung des jeweiligen Wahlsystems 
und das Wahlverfahren regelt, insbesondere Bestimmungen über die 
Bestellung und die Aufgaben des Wahlvorstandes, die Aufstellung 
der Wählerliste, die Erstellung der Vorschlagslisten, die Einreichung 
von Wahlvorschlägen sowie die dafür erforderlichen Unterschriften, 
die Wahlhandlung, die Ausübung des Wahlrechts und die Feststel
lung des Wahlergebnisses und der Gewählten trifft. Die Wahlord
nung kann für die Wahl der Richterräte vorsehen, dass die in dem 
Gericht vertretenen Berufsverbände der Richterschaft Wahlvor
schläge machen.

(2) Soweit dieses Gesetz oder die Wahlordnung gemäß Absatz 1 
keine abschließende Regelung treffen, finden für die Wahl der Mit
glieder der Richtervertretungen die Wahlvorschriften des Per
sonalvertretungsgesetzes entsprechend Anwendung.

§ 84
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit ohne Zustimmung

(1) Hält die oberste Dienstbehörde eine Richterin oder einen 
Richter auf Lebenszeit oder eine Richterin oder einen Richter auf 
Zeit für dienstunfähig und stellt die Richterin oder der Richter kei
nen Antrag nach § 83 Absatz 1, so teilt die oberste Dienstbehörde 
der Richterin oder dem Richter mit, dass die Versetzung in den Ru
hestand beabsichtigt sei; dabei sind die Gründe für die Versetzung in 
den Ruhestand anzugeben.

(2) Stimmt die Richterin oder der Richter der Versetzung in den 
Ruhestand nicht innerhalb eines Monats schriftlich zu, beantragt die 
oberste Dienstbehörde beim Dienstgericht, die Zulässigkeit der Ver
setzung in den Ruhestand festzustellen, oder ordnet die Einstellung 
des Verfahrens an. Die Einstellungsverfügung ist der Richterin oder 
dem Richter zuzustellen.

(3) Gibt das Dienstgericht dem Antrag nach Absatz 2 Satz 1 statt, 
so ist die Richterin oder der Richter nach Rechtskraft der gerichtli
chen Entscheidung in den Ruhestand zu versetzen. Der Ruhestand 
beginnt mit dem Ablauf des Monats, in welchem der Richterin oder 
dem Richter die Entscheidung über die Versetzung in den Ruhestand 
zugestellt worden ist. Wird der Antrag rechtskräftig zurückgewie
sen, wird das Verfahren eingestellt. Die Einstellungsverfü gung ist 
der Richterin oder dem Richter zuzustellen.

(4) Mit Ablauf des Monats, in dem der Antrag nach Absatz 2 Satz 
1 gestellt worden ist, wird der Teil der Dienstbezüge einbehalten, der 
das Ruhegehalt übersteigt. Wird die Richterin oder der Richter zur 
Ruhe gesetzt, werden die einbehaltenen Bezüge nicht nachgezahlt. 
Wird das Verfahren nach Absatz 3 Satz 3 eingestellt, sind die einbe
haltenen Bezüge nachzuzahlen.

§ 85
Urteilsformel

(1) In dem Fall des § 65 Nummer 3 Buchstabe a stellt das Gericht 
die Nichtigkeit fest oder weist den Antrag zurück. In den Fällen des 
§ 65 Nummer 3 Buchstabe b bis d stellt das Gericht die Zulässigkeit 
der Maßnahme oder die Entlassung fest oder weist den Antrag zu
rück.

(2) In den Fällen des § 65 Nummer 4 hebt das Gericht die ange
fochtene Maßnahme auf oder weist den Antrag zurück.

§ 86
Aussetzung von Verfahren

(1) Ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht aus den Gründen des 
§ 26 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes angefochten worden 
und hängt die Entscheidung hierüber von dem Bestehen oder Nicht
bestehen eines Rechtsverhältnisses ab, das den Gegenstand eines 
anderen Verfahrens bildet oder bilden kann, so hat das Richter
dienstgericht die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Ver
fahrens auszusetzen. Der Aussetzungsbeschluss ist zu begründen.

(2) Ist das Verfahren bei dem anderen Gericht noch nicht anhän
gig, so setzt das Richterdienstgericht in dem Aussetzungsbeschluss 
eine angemessene Frist zur Einleitung des Verfahrens. Nach frucht
losem Ablauf der Frist weist es den Antrag ohne weitere Sachprü
fung zurück.

(3) Hängt die Entscheidung eines anderen Gerichts als eines Rich
terdienstgerichts davon ab, ob eine Maßnahme der Dienstaufsicht 
aus den Gründen des § 26 Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes 
unzulässig ist, so hat das Gericht die Verhandlung bis zur Erledigung 
des Verfahrens vor dem Richterdienstgericht auszusetzen. Der Aus
setzungsbeschluss ist zu begründen. Absatz 2 gilt entsprechend.
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§ 94
Nichtständiges Mitglied des 

Richterwahlausschusses

Für die Wahl des dem Abgeordnetenhaus vorzuschlagenden 
staatsanwaltlichen Mitglieds des Richterwahlausschusses (§ 12 Ab
satz 1 Satz 2) gelten die Vorschriften über Wahlen (Kapitel 5) ent
sprechend.

§ 95
Zuständigkeit der Richterdienstgerichte

In Disziplinarverfahren gegen Staatsanwältinnen und Staatsan
wälte, auch soweit sie sich im Ruhestand befinden, entscheiden die 
Dienstgerichte für Richterinnen und Richter (§ 65). Die Vorschriften 
für Richterinnen und Richter gelten mit Ausnahme von § 75 entspre
chend, soweit in den folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist. Die Befugnis gemäß § 73 Absatz 2 kann von der obersten Dienst
behörde auf die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt 
übertragen werden.

§ 96
Bestellung der nichtständigen beisitzenden 

Mitglieder der Richterdienstgerichte

(1) Die nichtständigen beisitzenden Mitglieder der Richterdienst
gerichte müssen auf Lebenszeit berufene Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte sein. Sie werden für fünf Geschäftsjahre von dem für 
Justiz zuständigen Mitglied des Senats bestellt. Die Be rufsorga
nisationen der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und die Staats
anwaltsräte können Vorschläge für die Bestellung machen.

(2) Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt und 
die Leitende Oberstaatsanwältin oder der Leitende Oberstaatsan walt 
bei dem Landgericht sowie ihre Vertreterinnen und Vertreter können 
nicht Mitglieder eines Richterdienstgerichts sein.

(3) Die oder der Dienstvorgesetzte darf in einem Verfahren gegen 
eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt, die oder der ihrer oder 
seiner Dienstaufsicht untersteht, nicht als beisitzendes Mitglied mit
wirken.

(4) § 67 Absatz 4, § 68 Absatz 3, § 71 Absatz 1 und § 72 gelten 
entsprechend.

§ 97
Disziplinarmaßnahmen

Durch Disziplinarverfügung kann nur ein Verweis ausge sprochen 
werden.

§ 98
Verfahren

Mit den Ermittlungen zur Durchführung des behördlichen Dis
ziplinarverfahrens kann nur eine Staatsanwältin, ein Staatsanwalt, 
eine Richterin oder ein Richter beauftragt werden.

Kapitel 7 
Gemeinsame Gerichte

§ 99
Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte 

der Länder Berlin und Brandenburg

Die Regelungen des Staatsvertrags über die Errichtung gemeinsa
mer Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg gehen 
den Bestimmungen dieses Gesetzes vor.

§ 91
Anfechtung der Wahl

(1) Sind bei der Wahl wesentliche Vorschriften über das Wahl
recht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verletzt worden, so 
kann die Wahl von mindestens drei Wahlberechtigten binnen zwei 
Wochen vom Tage der Bekanntgabe des Wahlergebnisses an bei 
dem Verwaltungsgericht angefochten werden, wenn der Verstoß das 
Wahlergebnis ändern oder beeinflussen konnte.

(2) Stellt das Gericht fest, dass die Wahl ungültig gewesen ist, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der bis zur Rechtskraft der Entschei
dung gefassten Beschlüsse der Gewählten nicht berührt.

(3) Bis zur Neuwahl nehmen die Richterinnen und Richter, die bis 
zur angefochtenen Wahl im Amt waren, die Geschäfte wahr.

Kapitel 6 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte

§ 92
Aufgaben und Bildung 
der Staatsanwaltsräte

(1) Bei jeder Staatsanwaltschaft wird ein Staatsanwaltsrat gebil
det. Bei der Generalstaatsanwaltschaft wird ferner ein Gesamtstaats
anwaltsrat errichtet.

(2) Der Staatsanwaltsrat hat in Angelegenheiten der Staatsanwäl
tinnen und Staatsanwälte die Aufgaben des Richterrats. Der Gesamt
staatsanwaltsrat hat in Angelegenheiten der Staatsanwäl tinnen und 
Staatsanwälte die Aufgaben des Gesamtrichterrats und des Präsidi
alrats.

(3) Für die Zusammensetzung des Staatsanwaltsrats gilt § 34 Ab
satz 1 entsprechend. Der Gesamtstaatsanwaltsrat besteht aus fünf 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten.

(4) § 41 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass die Staatsanwaltsräte 
auch mitbestimmen über
1. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie 

die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage,
2. Anordnung von Mehrarbeit und Überstunden.
Im Übrigen gelten die §§ 26 bis 56 sowie die §§ 88 bis 91 entspre
chend.

(5) Die staatsanwaltlichen Mitglieder des Hauptrichter und 
Hauptstaatsanwaltsrats werden von dem Gesamtstaatsanwaltsrat aus 
dem Kreis seiner Mitglieder bestimmt.

(6) Zu den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten im Sinne dieses 
Kapitels gehören auch die bei der Staatsanwaltschaft beschäftigten 
Richterinnen und Richter auf Probe und Richterinnen und Richter 
kraft Auftrags. § 89 Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 93
Beteiligungsverfahren

(1) Im Verfahren vor der Einigungsstelle sollen in Angelegenhei
ten der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte zwei der vom Haupt
richter und Hauptstaatsanwaltsrat bestellten beisitzenden Mitglie
der (§ 47 Absatz 6 Satz 3) Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sein.

(2) Soweit der Gesamtstaatsanwaltsrat Aufgaben des Präsidialrats 
wahrnimmt, gelten die §§ 57, 59 und 61 mit der Maßgabe entspre
chend, dass als Vorsitzende oder Vorsitzender die Generalstaatsan
wältin oder der Generalstaatsanwalt oder in Stellvertretung die re
gelmäßige Vertreterin oder der regelmäßige Vertreter dem Gremium 
hinzutritt.
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zes in der Fassung vom 27. April 1970 (GVBl. S. 642, 1638), das 
zuletzt durch Artikel XII Nummer 41 des Gesetzes vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist.

§ 102
Laufende Verfahren vor dem Dienstgericht 

und laufende Disziplinarverfahren

(1) Die organisatorische Verbindung der Richterdienstgerichte 
mit dem Verwaltungsgericht Berlin und dem Oberverwaltungsge
richt BerlinBrandenburg erfolgt zum 1. Januar 2012. Bis zu diesem 
Zeitpunkt bleibt die bisherige organisatorische Verbindung mit dem 
Landgericht Berlin und dem Kammergericht bestehen; das Verfah
ren und die Besetzung der Richterdienstgerichte richten sich bis da
hin nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtsvor
schriften. Die Vorschriften des Kapitels 4 Abschnitt 1 und 2 gelten 
ab dem 1. Januar 2012 für die bei den Richterdienstgerichten anhän
gigen Verfahren unabhängig von dem Stand, in dem diese sich befin
den. Im Übrigen werden die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes anhän
gigen gerichtlichen Verfahren nach den Be stimmungen des bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechts fortgeführt; dies gilt 
auch für die Wiederaufnahme von Disziplinarverfahren, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtskräftig abgeschlossen worden 
sind. Eine mündliche Verhand lung, die in einem anhängigen Ge
richtsverfahren vor Ablauf des 31. Dezember 2011 geschlossen wur
de, muss wiedereröffnet werden.

(2) Wegen eines Dienstvergehens, das vor Inkrafttreten dieses Ge
setzes begangen wurde, darf eine Disziplinarmaßnahme nach § 74 
Nummer 5 nicht verhängt werden.

§ 103
Oberste Dienstbehörde

Oberste Dienstbehörde, auch der Richter im Ruhestand, ist das für 
den einzelnen Gerichtszweig jeweils zuständige Mitglied des Se
nats.

Artikel III 
Aufhebung und Änderung von Rechtsvorschriften

§ 1
Gesetz über den Verfassungsgerichtshof

In dem Gesetz über den Verfassungsgerichtshof vom 8. No vem
ber 1990 (GVBl. S. 2246), das zuletzt durch Gesetz vom 13. Ok
tober 2010 (GVBl. S. 463) geändert worden ist, werden § 14 Num
mer 8 sowie der Siebente Abschnitt des III. Teils aufgehoben.

§ 2
Personalvertretungsgesetz

Das Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 14. Juli 1994 
(GVBl. S. 337, 1995 S. 24), das zuletzt durch Artikel III des Geset
zes vom 25. Januar 2010 (GVBl. S. 22) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. § 5 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. der Amtsanwälte,“
2. § 9 Absatz 2 Nummer 3 wird aufgehoben.
3. § 50 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die Gesamtheit der der Senatsverwaltung für Justiz unterste
henden Gerichte und Behörden der Staats und Amts
anwaltschaft, des Justizvollzugs und der Sozialen Dienste 
der Justiz, soweit sie nicht nach § 5 Absatz 2 Nummer 4 als 
Dienststelle gelten,“

4. § 99a wird wie folgt gefasst:

Kapitel 8 
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 100
Richterliche und staatsanwaltliche Beteiligungsgremien

(1) Die in § 26 Nummer 2, § 33 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie 
§ 92 Absatz 1 bezeichneten richterlichen und staatsanwaltlichen Be
teiligungsgremien mit Ausnahme der Präsidial und Gesamtrichter
räte bei den gemeinsamen Fachobergerichten werden erstmals im 
Jahr des Inkrafttretens dieses Gesetzes in der Zeit vom 1. Oktober 
bis zum 15. Dezember gewählt. Für die Präsidial und Gesamt
richterräte bei den gemeinsamen Fachobergerichten gelten die Re
gelungen des Staatsvertrages über die Errichtung gemein samer 
Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg.

(2) Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge
setzes bestehenden, in Absatz 1 genannten Beteiligungsgremien mit 
Ausnahme der Präsidial und Gesamtrichterräte bei den gemeinsa
men Fachobergerichten endet mit dem Tag der Konsti tu ierung des 
nach Maßgabe des Absatzes 1 gewählten jeweiligen Nachfolgegre
miums. Für sie gelten vorbehaltlich des Satzes 3 ab Inkrafttreten 
dieses Gesetzes die Rechte und Verfahrensbestim mungen nach die
sem Gesetz. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
bereits eingeleiteten Beteiligungsverfahren werden auf der Grundla
ge der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtsvorschrif
ten fortgeführt.

(3) Die Amtszeit des zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge
setzes bestehenden Hauptrichterrats endet mit dem Tag der Konsti
tuierung des nach Maßgabe des § 35 Absatz 3 gebildeten Hauptrich
ter und Hauptstaatsanwaltsrats. Die Aufgaben und das Verfahren 
des Hauptrichterrats bestimmen sich bis zu dem in Satz 1 genannten 
Zeitpunkt nach den vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Rechtsvorschriften. Die bis zu dem Tag der Konsti tuierung des 
Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrats anhängig gewordenen und 
noch nicht abgeschlossenen Beteiligungsverfahren werden von die
sem nach den zum Zeitpunkt der Einleitung des Beteiligungsverfah
rens geltenden Rechtsvorschriften fortge führt.

(4) Die Amtszeit des zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge
setzes bestehenden Personalrats der Gesamtheit der Staats und 
Amtsanwälte endet mit dem Tag der Konstituierung der nach Maß
gabe des Absatzes 1 gewählten Staatsanwaltsräte nach § 92 Absatz 1 
Satz 1; sofern zu diesem Zeitpunkt der Perso nalrat der Gesamtheit 
der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte noch nicht konstituiert ist, 
endet die Amtszeit erst mit der Konstituierung dieses Gremiums. 
Bevor sich ein Personalrat der Gesamtheit der Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte oder die Staatsanwaltsräte nach § 92 Absatz 1 Satz 1 
konstituiert haben, finden für die jeweils betroffene Beamtengruppe 
die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden personalvertre
tungsrechtlichen Rechte und Verfahrensbestimmungen Anwen dung; 
die sich hieraus ergebenden Aufgaben nimmt der Personalrat der 
Gesamtheit der Staats und Amtsanwälte wahr. Die bis zum Ende 
der Amtszeit des Personalrats der Gesamtheit der Staats und Amts
anwälte bei diesem anhängig gewordenen und noch nicht abge
schlossenen Beteiligungsverfahren werden nach den Vorschriften 
dieses Gesetzes über die Beteiligung an gemeinsamen Angelegen
heiten von dem Gesamtstaatsanwaltsrat nach § 92 Absatz 1 Satz 2 
und dem Personalrat der Gesamtheit der Amtsan wältinnen und 
Amtsanwälte fortgeführt.

§ 101
Richterwahlausschuss

Der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende 
Richterwahlausschuss bleibt bis zum Ablauf der vor dem Inkrafttre
ten dieses Gesetzes geltenden Amtsperiode im Amt. Hinsichtlich des 
danach für die 17. Legislaturperiode des Abgeordnetenhauses von 
Berlin nach § 14 Satz 1 zu wählenden neuen Richterwahlausschus
ses richtet sich die Vorschlagsliste der Rechtsanwaltskammer abwei
chend von § 15 Absatz 2 Satz 2 nach § 11 des Berliner Richtergeset
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Artikel IV 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig treten das 
Berliner Richtergesetz in der Fassung vom 27. April 1970 (GVBl. 
S. 642, 1638), das zuletzt durch Artikel XII Nummer 41 des Geset
zes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geändert worden ist, das Ge
setz über die Wahl der Präsidentinnen und Präsidenten der oberen 
Landesgerichte vom 20. November 2002 (GVBl. S. 345), das durch 
Nummer 84 der Anlage zu Artikel I § 1 des Gesetzes vom 22. Okto
ber 2008 (GVBl. S. 294) geändert worden ist, sowie die Richter
wahlordnung in der Fassung vom 27. April 1970 (GVBl. S. 650), die 
durch Artikel I § 24 des Gesetzes vom 15. Oktober 2001 (GVBl. 
S. 540) geändert worden ist, außer Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag zur Änderung des Staats
vertrages über die Errichtung gemeinsamer Fachobergerichte der 
Länder Berlin und Brandenburg nach seinem Artikel 2 in Kraft tritt, 
ist im Gesetz und Verordnungsblatt für Berlin bekannt zu machen. 

Berlin, den 9. Juni 2011

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

„§ 99a

Übergangsregelung hinsichtlich des Gesetzes 
zur Angleichung des Richterrechts der Länder 

Berlin und Brandenburg

Der bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Angleichung des Richter
rechts der Länder Berlin und Brandenburg vom 9. Juni 2011 (GVBl. 
S. 238) amtierende Gesamtpersonalrat der Berliner Justiz vertritt für 
die Dauer seiner Amtszeit (§§ 52, 23) auch die Amtsanwälte.“

§ 3

Rechnungshofgesetz

§ 8 des Rechnungshofgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 1980 
(GVBl. S. 2), das zuletzt durch Ge setz vom 4. Dezember 2008 
(GVBl. S. 467) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für ein Disziplinarverfahren gegen ein Mitglied, auch im 
Ruhestand, oder ein Prüfungsverfahren (§ 65 Nummer 3 und 4 
des Berliner Richtergesetzes) sind die Richterdienstgerichte zu
ständig.“

2. In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§§ 42 und 43 des Ber liner 
Richtergesetzes“ durch die Angabe „§ 71 Absatz 1 und § 72 Ab
satz 1 des Berliner Richtergesetzes“ ersetzt.
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A n l a g e  zu Artikel I Absatz 2

Staatsvertrag
zur Änderung des Staatsvertrages über die Errichtung 

gemeinsamer Fachobergerichte der Länder Berlin und Brandenburg

„Artikel 31
Übergangsregelung zu den Beteiligungsgremien

(1) Die Präsidial und Gesamtrichterräte bei den gemein
samen Fachobergerichten werden ebenso wie die übrigen rich
terlichen und staatsanwaltlichen Beteiligungsgremien in den 
Ländern Berlin und Brandenburg im Jahr des Inkrafttretens der 
Gesetze zur Angleichung des Richterrechts der Länder Berlin 
und Brandenburg in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 15. De
zember gewählt.

(2) Bis zum Tag der Konstituierung der nach Maßgabe des 
Absatzes 1 gewählten Beteiligungsgremien bleiben die bisheri
gen Präsidial und Gesamtrichterräte bei den gemein samen 
Fachobergerichten im Amt. Für diese gelten ab Inkrafttreten der 
Gesetze zur Angleichung des Richterrechts der Länder Berlin 
und Brandenburg deren Rechte und Verfahrensbestimmungen 
vorbehaltlich des Satzes 3. Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Gesetze zur Angleichung des Richterrechts der Länder Ber
lin und Brandenburg bereits eingeleiteten Beteiligungsverfahren 
werden auf der Grundlage der vor Inkrafttreten der genannten 
Gesetze geltenden Rechts vorschriften fortgeführt.“

Artikel 2
Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt am ersten Tag des 

auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgenden Monats in 
Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2011

Gisela von der Aue

Für das Land Berlin

Der Regierende Bürgermeister 
vertreten durch die Senatorin  

für Justiz

Volkmar Schöneburg

Für das Land Brandenburg

Der Ministerpräsident 
vertreten durch den Minister 

der Justiz

Die Länder Berlin und Brandenburg schließen folgenden Staats
vertrag:

Artikel 1
Der Staatsvertrag über die Errichtung gemeinsamer Fachoberge

richte der Länder Berlin und Brandenburg vom 26. April 2004 wird 
wie folgt geändert:
1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

Es wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Freie Planstellen werden ausgeschrieben.“

2. Artikel 11 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Artikel 11
Richterräte, Gesamtrichterräte, Hauptrichter und 

Hauptstaatsanwaltsrat“

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Landesrecht“ die 
Wörter „aus ihrer Mitte“ eingefügt.

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 be

schließt die Einigungsstelle des Sitzlandes eine Empfeh
lung. Die abschließende Entscheidung obliegt dem zustän
digen Mitglied der Landesregierung des Sitzlandes im 
Einvernehmen mit dem zuständigen Mitglied der Landesre
gierung des anderen Landes.“

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Der Richterrat bei dem Finanzgericht BerlinBranden

burg und die Gesamtrichterräte bei den übrigen gemeinsamen 
Fachobergerichten entsenden in beiden Ländern Mitglieder in 
den jeweiligen Hauptrichter und Hauptstaatsanwaltsrat. Es 
können nur Mitglieder entsandt werden, die auch im Dienst 
des Landes stehen, in dem der jeweilige Hauptrichter und 
Hauptstaatsan waltsrat gebildet ist.“

3. Artikel 31 wird wie folgt gefasst:
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staatliche Anerkennung von Schulen des Gesundheitswesens mit der 
Maßgabe Anwendung, dass die Frist im Sinne von § 42a Absatz 1 
Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sechs Monate beträgt. 

§ 3
Rücknahme und Widerruf der 

staatlichen Anerkennung

Für die Rücknahme und den Widerruf der staatlichen Aner
kennung gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgeset zes 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der 
Berliner Verwaltung. 

§ 4
Verordnungsermächtigung

Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung wird 
ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes durch Rechtsverord
nung nähere Bestimmungen zu treffen über 
1. die fachliche und pädagogische Qualifikation der Schulleitung 

und der Lehrkräfte und die Eignung der Fachdozen tinnen und 
dozenten, 

2. die im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen ausreichende Zahl 
der Lehrkräfte, 

3. die erforderlichen Räumlichkeiten und Ausstattungen, 
4. die ausreichende Zahl und die Eignung der Plätze für die Durch

führung der praktischen Ausbildung und deren Überwachung 
durch die Schulen des Gesundheitswesens, 

5. die Ausbildung und den Lehrplan und 
6. die einheitliche Aufgabenstellung in dem schriftlichen Teil der 

Prüfung. 
Hinsichtlich der Schulen des Gesundheitswesens, die für den Beruf 
der Rettungsassistentin beziehungsweise des Rettungsassistenten 
ausbilden, sind die Regelungen im Einvernehmen mit der für Inne
res zuständigen Senatsverwaltung zu treffen. 

§ 5 
Aufsicht

(1) Die staatlich anerkannten Schulen des Gesundheitswesens un
terliegen der staatlichen Aufsicht. Die Aufsicht umfasst die Einhal
tung der Mindesterfordernisse des § 2 Absatz 1 Satz 1. 

(2) Änderungen der für die staatliche Anerkennung maßgeblichen 
Tatsachen, insbesondere der Wechsel der Schulleitung und der Lehr
kräfte, Abweichungen von dem eingereichten Lehrplan und Stand
ort und Trägerwechsel, sind der zuständigen Behörde rechtzeitig 
vor Eintritt der Änderung schriftlich anzuzeigen. 

(3) Die zuständige Behörde kann von der Schule des Gesundheits
wesens jederzeit Informationen zu den für die staatliche Anerken
nung maßgeblichen Tatsachen anfordern und Einsicht in Schulunter
lagen nehmen. Sie ist berechtigt, zur Überprüfung der 
Mindesterfordernisse des § 2 Absatz 1 Satz 1 während des Lehrbe
triebs der Schule des Gesundheitswesens Schul und Unterrichtsbe
suche durchzuführen. 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen wird an staat
lich anerkannten Schulen des Gesundheitswesens durchgeführt, so
weit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die staatliche Anerkennung der Schulen des Gesundheitswe
sens regelt sich nach diesem Gesetz. 

§ 2
Staatliche Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung einer Schule des Gesundheitswe
sens ist auf Antrag zu erteilen, wenn personelle, räumliche und sach
liche Mindesterfordernisse erfüllt sind, indem 
1. die Schulleitung im Umfang einer Vollzeitstelle von bis zu zwei 

fachlich und pädagogisch qualifizierten Personen wahrgenom
men wird, 

2. eine im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen ausreichende Zahl 
fachlich und pädagogisch qualifizierter Lehrkräfte für den Un
terricht zur Verfügung steht und gegebenenfalls zusätzlich ge
eignete Fachdozentinnen oder dozenten für den Unterricht ein
gesetzt werden, 

3. die für eine Ausbildung gemäß den Anforderungen der Berufs
gesetze im Verhältnis zu den Ausbildungsplätzen erforderlichen 
Räumlichkeiten und Ausstattungen vorhanden sind, 

4. eine ausreichende Zahl geeigneter Plätze für die Durchführung 
der praktischen Ausbildung an dem Krankenhaus, dem die 
Schule angegliedert ist, oder an einem Krankenhaus oder einer 
anderen geeigneten Einrichtung des Gesundheitswesens, das 
oder die mit der Schule kooperieren, zur Verfügung steht und die 
Überwachung der praktischen Ausbildung durch die Schule des 
Gesundheitswesens sichergestellt ist und

5. die Organisation und der Lehrplan der Schule die Gewähr dafür 
bieten, dass die Schülerinnen und Schüler das jeweilige Ausbil
dungsziel erreichen können. 

Dem Antrag sind der Lehrplan für die beabsichtigte Ausbildung und 
der Nachweis über die Erfüllung der Mindesterfordernisse beizufü
gen. 

(2) Mit der staatlichen Anerkennung wird die Höchstzahl der Aus
bildungsplätze an der Schule des Gesundheitswesens nach Maßgabe 
der der Anerkennung zugrunde liegenden Voraussetzungen festge
legt. Die zuständige Behörde kann die Höchstzahl neu festlegen, 
wenn sich die der Anerkennung zugrunde liegenden Voraussetzun
gen geändert haben. 

(3) Das Verfahren der staatlichen Anerkennung kann über eine 
einheitliche Stelle abgewickelt werden. Es gelten die Vorschriften 
des Teils V Abschnitt 1a des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Ver
bindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes über das Verfahren der Berli
ner Verwaltung. 

(4) Die Regelungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung finden auf die 

Gesetz
über die Anerkennung der Schulen des Gesundheitswesens 
(Gesundheitsschulanerkennungsgesetz – GesSchulAnerkG)

Vom 9. Juni 2011
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gen Behörde nicht innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten die
ses Gesetzes nachgewiesen wird. 

(2) Auf Ausbildungsgänge, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes auf der Grundlage des Gesetzes über die Durchführung von 
Modellprojekten zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe vom 29. 
September 2004 (GVBl. S. 432), das durch Gesetz vom 29. Septem
ber 2009 (GVBl. S. 476) geändert worden ist, genehmigt worden 
sind, findet das Gesetz über die Durchführung von Modellprojekten 
zur Weiterentwicklung der Pflegeberufe weiterhin Anwendung. 

(3) Auf Ausbildungsgänge, die vor dem 31. Dezember 2017 auf 
der Grundlage des § 6 begonnen worden sind, findet § 6 weiterhin 
Anwendung. 

§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig treten das Ge
setz über die Lehranstalten für Medizinalhilfspersonen und die Aus
bildungsstätten für Psychotherapie sowie für Kinder und 
Jugendlichenpsychotherapie vom 14. Juli 1964 (GVBl. S. 739), das 
zuletzt durch Artikel XI des Gesetzes vom 18. November 2009 
(GVBl. S. 674) geändert worden ist, das Gesetz über die Lehranstal
ten für medizinischtechnische Assistentinnen vom 18. Januar 1963 
(GVBl. S. 78), das zuletzt durch Artikel XIII des Gesetzes vom 18. 
November 2009 (GVBl. S. 674) geändert worden ist, das Gesetz 
über die Lehranstalten für pharmazeutischtechnische Assistenten 
vom 8. April 1969 (GVBl. S. 441), das zuletzt durch Artikel XII des 
Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) geändert worden 
ist, und das Gesetz über die Durchführung von Modellprojekten zur 
Weiterentwicklung der Pflegeberufe vom 29. September 2004 außer 
Kraft.

(2) § 6 tritt am 31. Dezember 2017 außer Kraft.

Berlin, den 9. Juni 2011

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

§ 6
Modellvorhaben

(1) Zur modellhaften Erprobung neuer Ausbildungsangebote kann 
in der Ausbildung zu dem Ergotherapeuten, Hebammen und Ent
bindungspfleger-, Gesundheits- und Krankenpflege-, Gesund heits- 
und Kinderkrankenpflege-, Logopäden- und Physiothera peutenberuf 
von den Bestimmungen der Berufsgesetze und der Ausbildungs 
und Prüfungsverordnungen unter den Vorausset zungen des § 4 Ab
satz 5 bis 7 des Ergotherapeutengesetzes, des § 6 Absatz 3 bis 5 des 
Hebammengesetzes, des § 4 Absatz 6 des Krankenpflegegesetzes, 
des § 4 Absatz 5 bis 7 des Gesetzes über den Beruf des Logopäden 
oder des § 9 Absatz 2 bis 4 des Masseur und Physiotherapeutenge
setzes abgewichen werden. Die Modellvorhaben bedürfen der Ge
nehmigung durch die zuständige Behörde. 

(2) Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Ziele, Dauer, Art und all
gemeine Vorgaben zur Ausgestaltung sowie die wissenschaftliche 
Begleitung und Auswertung der Modellvorhaben und die Bedingun
gen für die Zulassung nach Maßgabe der Berufsgesetze zu regeln. 

§ 7
Schulstatistik

Die staatlich anerkannten Schulen des Gesundheitswesens über
mitteln dem Amt für Statistik BerlinBrandenburg jährlich in aggre
gierter Form schulstatistische Daten. Die Daten dürfen keine Rück
führung auf Einzelpersonen zulassen. 

§ 8
Verwaltungsvorschriften

Die für das Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung er
lässt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal
tungsvorschriften. 

§ 9
Übergangsvorschriften

(1) Die staatliche Anerkennung, die eine Schule des Gesundheits
wesens vor Inkrafttreten dieses Gesetzes von der zuständigen Be
hörde erhalten hat, bleibt nach Inkrafttreten dieses Gesetzes wirk
sam. Die Anerkennung kann zurückgenommen werden, wenn das 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Satz 1 der zuständi
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vom Zuwendenden getroffenen Zweckbestimmungen zur 
Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwenden.“ 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 2 und in Satz 1 werden 
nach dem Wort „aufzustellen“ ein Semikolon und die Wör
ter „die Haushalts und Wirtschaftsführung folgt den Regeln 
der kaufmännischen Buchführung“ eingefügt. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 3 und nach ihm folgen
der Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Zuwendungen Dritter können auch mit der Maßgabe 
angenommen werden, dass aus diesen Mitteln unselbständi
ge Stiftungen oder Sonderfonds gebildet werden, die im 
Rahmen der allgemeinen Stiftungsaufgaben zweckgebun
den sind.“ 

e) Der bisherige Absatz 6 wird durch die folgenden Absätze 5 
bis 7 ersetzt: 

„(5) Darüber hinaus kann die Stiftung zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben gemäß § 2, insbesondere zur Verwer tung von 
Rechten und zur Durchführung von Dienstleistungen, auch 
selbständige oder unselbständige Organisationseinheiten er
richten. Die erzielten Erträge sind ausschließlich zur Erfül
lung des Stiftungszwecks zu verwenden. Bei Neugründun
gen und Beteiligungen ist die Einwilligung des für die 
Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin zuständigen 
Mitglieds des Senats und der Senatsverwaltung für Finanzen 
erforderlich. 

(6) Der Rechnungshof des Landes Berlin hat unbeschadet 
der Prüfungsbefugnisse anderer durch Gesetz oder Satzung 
bestimmter Stellen das Recht, die Haushalts und Wirt
schaftsführung der rechtlich selbständigen Organisations
einheiten gemäß Absatz 5 zu prüfen. 

(7) Vermögensgegenstände, die Bestandteil der Samm
lungen sind, darf der Vorstand nur nach Beschluss des Stif
tungsrates und nicht gegen die Stimme des Vorsitzenden des 
Stiftungsrates veräußern; der Stiftungsrat kann einen finan
ziellen Schwellenwert festlegen, unterhalb dessen auf den 
Beschluss verzichtet werden kann. Der erzielte Erlös ist aus
schließlich zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu verwen
den.“ 

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. 
4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Wörter „und Beirat, Aufwen
dungsersatz“ angefügt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort „hat“ durch das Wort „kann“ er
setzt und nach dem Wort „Beirat“ das Wort „einsetzen“ ein
gefügt. 

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Der Stiftungsrat kann mit Genehmigung der zuständigen 
Fachverwaltung zur Verwaltungsvereinfachung angemesse
ne Pauschalen festsetzen.“

d) Absatz 4 wird aufgehoben. 
5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Änderung des 

Zentralbibliotheksstiftungsgesetzes

Das Zentralbibliotheksstiftungsgesetz in der Fassung vom 19. Ja
nuar 2009 (GVBl. S. 26) wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden das Komma und die Wörter „die 
diese Bezeichnungen beibehalten“ gestrichen.

b) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Berlin“ das Komma 
und die Wörter „die diese Bezeichnung beibehält,“ gestri
chen.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Der Überschrift werden die Wörter „und Aufgaben“ ange

fügt.
b) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„(1) Die Stiftung Zentral und Landesbibliothek Berlin ist 
die öffentliche Zentralbibliothek des Landes Berlin mit lan
desbibliothekarischen Aufgaben. Als Landes und Univer
salbibliothek beteiligt sie sich mit ihren Sammlungen an der 
Bewahrung des kulturellen Erbes in Berlin und macht dieses 
der Öffentlichkeit zugänglich. Bei dieser Aufgabe stimmt 
sie sich mit Archiven und anderen Bibliotheken in Berlin ab. 
Sie ist der kulturellen Vielfalt verpflichtet und leistet insbe-
sondere die benutzerorientierte Literatur und Infor ma
tionsversorgung für den tertiären Bildungsbereich außerhalb 
der Berliner Hochschulen. Sie wirkt als bezirksübergreifen
des Medien und bibliothekarisches Innovationszentrum.

(2) Die Stiftung hat darüber hinaus die Aufgabe,
1. zentrale Dienstleistungen für das Bibliothekswesen in 

Berlin zu erbringen,
2. die bibliothekarische Informationsversorgung der Berli

ner Verwaltung sicherzustellen,
3. sich an überregionalen Gemeinschaftsaufgaben des Bib

liothekswesens zu beteiligen.“
c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Brandenburg“ 

ein Komma eingefügt und die Wörter „im Sinne von Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 (landesbibliothekarische Aufgaben)“ 
durch die Wörter „landesbibliothekarische Aufgaben,“ er
setzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
a) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben. 
b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 1 und wie folgt gefasst:

„(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Stiftung einen 
jährlichen Zuschuss des Landes Berlin nach Maßgabe der 
Haushaltsgesetze. Die Stiftung kann in Ergänzung der ihr zur 
Verfügung gestellten Haushaltsmittel von privaten und juris
tischen Personen Zuschüsse, Zuwendungen, Spenden (Geld 
und Sachleistungen) und letztwillige Verfügungen anneh
men. Diese Leistungen sind unter Berücksichtigung etwaiger 

Erstes Gesetz
zur Änderung des Zentralbibliotheksstiftungsgesetzes 

(1. ZLBÄndG)
Vom 9. Juni 2011
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47 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 20. No
vember 1995 (GVBl. S. 805, 1996 S. 118), die zuletzt durch 
Artikel II des Gesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. 
S. 475) geändert worden ist,“ gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Der Stiftungsrat ist Dienstbehörde und oberste 

Dienstbehörde, Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle 
sowie Ernennungsbehörde und zuständiges Organ im Sinne 
von § 80 Absatz 3 des Personalvertretungsgesetzes in der 
Fassung vom 14. Juli 1994 (GVBl. S. 337, 1995 S. 24), das 
zuletzt durch Artikel III § 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2011 
(GVBl. S. 238) geändert worden ist. Die oder der Vorsitzen
de des Stiftungsrates ist Dienstbehörde, oberste Dienstbe
hörde, Personalstelle sowie Ernennungsbehörde für den 
Vorstand. Die Befugnisse des Stiftungsrates nach Satz 1 und 
des oder der Vorsitzenden des Stiftungsrates nach Satz 2 
können ganz oder teilweise übertragen werden; das Nähere 
regelt die Satzung.“ 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „§ 19 BAT/BATO 
oder § 6 BMTG/BMTGO“ durch die Wörter „§ 34 Absatz 
3 Satz 1 und 2 TVL in der für das Land Berlin jeweils gel
tenden Fassung“ ersetzt. 

9. § 9 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden nach der Angabe „§ 105 der Landeshaus

haltsordnung“ die Wörter „in der Fassung vom 30. Januar 
2009 (GVBl. S. 31, 486), die zuletzt durch Artikel I des Ge
setzes vom 19. April 2011 (GVBl. S. 174) geändert worden 
ist,“ eingefügt.

b) Satz 2 wird aufgehoben.
10. In § 10 Absatz 2 werden nach dem Wort „Stiftung“ die Wörter 

„sowie über Aufgaben, Zusammensetzung und Orga nisation ih
rer Organe und des Beirates“ eingefügt. 

11. § 11 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 
„(1) Für den Übergang der im Eigentum des Landes Berlin 

stehenden beweglichen Vermögensgegenstände der „Amerika
Gedenkbibliothek“ und der „Berliner Stadtbibliothek“ sowie der 
vom Land Berlin für die „AmerikaGedenkbibliothek“ und die 
„Berliner Stadtbibliothek“ übernommenen Rechte und Pflichten 
ist der Errichtungszeitpunkt nach § 1 Absatz 1 maßgeblich. 

(2) Für den Übergang der im Eigentum des Landes Berlin ste
henden beweglichen Vermögensgegenstände des „Berliner Ge
samtkatalogs“ und der „Senatsbibliothek Berlin“ sowie der vom 
Land Berlin für den „Berliner Gesamtkatalog“ und die „Senats
bibliothek Berlin“ übernommenen Rechte und Pflichten ist der 
Eingliederungszeitpunkt nach § 1 Absatz 2 maßgeblich.“ 

12. § 12 wird aufgehoben. 
13. Der bisherige § 13 wird § 12.

Artikel II
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 9. Juni 2011

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Walter M o m p e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

„(1) Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern. Ihm 
gehören an:
1. das für die Stiftung Zentral und Landesbibliothek Ber

lin zuständige Mitglied des Senats oder ein von ihm ent
sandtes Mitglied aus der Fachverwaltung als Vorsitzen
de oder Vorsitzender,

2. eine Vertreterin oder ein Vertreter aus den öffentlichen 
Bibliotheken der Bezirke oder eine für die öffentlichen 
Bibliotheken in den Bezirken zuständige Vertreterin 
oder ein für die öffentlichen Bibliotheken in den Bezir
ken zuständiger Vertreter aus den Bezirksverwaltungen, 
die oder der vom Rat der Bürgermeister bestellt wird,

3. eine vom Personalrat der Stiftung bestellte Vertreterin 
oder ein vom Personalrat der Stiftung bestellter Vertre
ter,

4. vier weitere Mitglieder, die geeignet sein müssen, die 
Stiftung in ihren kulturellen und finanziellen Belangen 
zu beraten und zu kontrollieren.

Das zuständige Mitglied des Senats kann das gemäß Satz 2 
Nummer 1 entsandte Mitglied jederzeit abberufen.“

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 2 Num
mer 3“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 2 Nummer 4“ er
setzt und vor dem Wort „Wiederberufung“ das Wort „einma
lige“ eingefügt.

c) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Durch Satzung oder Beschluss des Stiftungsrates kann be
stimmt werden, für welche Geschäfte der Vorstand der Zu
stimmung des Stiftungsrates bedarf.“

6. § 6 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Vorstand wird vom Stiftungsrat bestellt und kann 
aus bis zu zwei Personen bestehen. Keine der Personen darf 
zugleich Mitglied des Stiftungsrates sein. Jedes Mitglied des 
Vorstands benennt eine Vertreterin oder einen Vertreter; der 
Stiftungsrat muss der Benennung zustimmen.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Geschäfte“ die 
Wörter „und vertritt die Stiftung gerichtlich und außerge
richtlich“ eingefügt. 

c) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst: 
„(3) Besteht der Vorstand aus zwei Personen, sind beide 

nur gemeinschaftlich zur Vertretung der Stiftung befugt. Der 
Stiftungsrat kann in den Fällen, in denen sich die Vorstands
mitglieder nicht einigen, ersatzweise eine Regelung durch 
Beschluss oder Weisung treffen. Durch die Satzung oder ei
nen Beschluss des Stiftungsrates kann zudem jedes Mitglied 
des Vorstandes alleine zur Vertretung ermächtigt werden. 

(4) Die Geschäftsverteilung im Fall eines zweiköpfigen 
Vorstandes wird durch die Satzung oder einen Beschluss des 
Stiftungsrates festgelegt.“ 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Beirat kann aus bis zu zwölf sachverständigen 
Mitgliedern bestehen. Sie werden für die Dauer von vier 
Jahren vom Stiftungsrat auf Vorschlag des Vorstandes beru
fen. Beschäftigte der Stiftung können dem Beirat nicht an
gehören.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.
8. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Beam ten“ die 
Wörter „des unmittelbaren und mittelbaren Landesdienstes“ 
eingefügt und nach dem Wort „Berlin“ die Wörter „nach § 
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2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge
genüber dem Bezirksamt Spandau von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
wird die Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften dieses 
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. 
Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkün
dung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden 
sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2011

Bezirksamt Spandau von Berlin

B i r k h o l z
Bezirksbürgermeister

R ö d i n g
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Pichelsdorfer Straße 25 im Bezirk Spandau, 

Ortsteil Wilhelmstadt, für das das Bezirksamt neben anderen Grund
stücken die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt 
eine Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah
me beim Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen 
und Umweltschutz, Stadtplanungsamt und Bau und Wohnungsauf
sichtsamt, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

Verordnung 
über die Veränderungssperre VIII-B12/53  
im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt

Vom 10. Mai 2011
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2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge
genüber dem Bezirksamt Spandau von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
wird die Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften dieses 
Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. 
Die Beschränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkün
dung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden 
sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 2011

Bezirksamt Spandau von Berlin

B i r k h o l z
Bezirksbürgermeister

R ö d i n g
Bezirksstadtrat

Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), in Ver
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Adamstraße 48 im Bezirk Spandau, Ortsteil 

Wilhelmstadt, für das das Bezirksamt neben anderen Grundstücken 
die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine 
Veränderungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungs

bereichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnah
me beim Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen 
und Umweltschutz, Stadtplanungsamt und Bau und Wohnungsauf
sichtsamt, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

Verordnung 
über die Veränderungssperre VIII-B12/54  
im Bezirk Spandau, Ortsteil Wilhelmstadt

Vom 10. Mai 2011
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§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens und Formvorschrif

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz
buchs bezeichnet sind, 

2. eine nach § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Ver
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs
plans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün
dung dieser Verordnung gegenüber der für die verbindliche Bauleit
planung zuständigen Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 
1 bis 4 genannten Mängel gemäß  § 215 Absatz 1 des Baugesetz
buchs und gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des 
Baugesetzbuchs unbeachtlich. 

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Berlin, den 26. Mai 2011

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e  R e y e r

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 619), in Ver
bindung mit § 9 Absatz 3 und § 8 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausfüh
rung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan XV51d vom 19. November 2007 mit Deck

blatt vom 18. Juli 2008 für eine Teilfläche der städtebaulichen Ent
wicklungsmaßnahme „BerlinJohannisthal/Adlershof“ zwischen der 
Straße „Am Studio“, Köpenicker Straße, ErnstRuskaUfer, Volmer
straße und RichardWillstätterStraße sowie für Abschnitte der Ri
chardWillstätterStraße und der Volmerstraße im Bezirk Treptow
Köpenick, Ortsteil Adlershof, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, beglaubigte Ab
zeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Trep
towKöpenick von Berlin, Abteilung Bauen und Stadtentwicklung, 
Stadtplanungsamt und Vermessungsamt, kostenfrei eingesehen wer
den.

§ 3
Auf die Vorschriften über 

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-51d 
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Adlershof

Vom 26. Mai 2011
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1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens und Formvorschrif
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2a 
Nummer 3 und 4 des Baugesetzbuchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Pankow von 
Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verlet
zung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 ge
nannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor
den sind.  

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Juni 2011

 Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister

Dr. Michail N e l k e n
Bezirksstadtrat für Kultur, Wirt

schaft und Stadtentwicklung  

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April  2011 (BGBl. I S. 619), in 
Verbindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 323 vom 4. November 2009 für die Grund

stücke Berliner Allee 24/28, Bizetstraße 17/21 und einen Abschnitt 
der Bizetstraße im Bezirk Pankow, Ortsteil Weißensee, wird festge
setzt. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Pankow 

von Berlin, Abteilung Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, beglaubigte Ab
zeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt Pan
kow von Berlin, Abteilung Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich 
Bauaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las

sen will, muss

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 3-23 

im Bezirk Pankow, Ortsteil Weißensee
Vom 7. Juni 2011
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1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens und Formvorschrif
ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 
2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor
den sind.  

§ 5
 Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Juni 2011

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

E m m r i c h
Bezirksbürgermeisterin

G e i s e l
Bezirksstadtrat für 

Stadtentwicklung, Bauen, 
Umwelt und Verkehr

Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 12. April 2011 (BGBl. I S. 619), in Ver
bindung mit § 6 Absatz 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 1144 vom 29. Juli 2009 mit Deckblatt vom 

26. Juli 2010 für die Grundstücke Landsberger Allee 255/267 und 
273/275 sowie die südlich gelegene Stellplatzanlage im Bezirk 
Lichtenberg, Ortsteil AltHohenschönhausen, wird festgesetzt.

§ 2
 Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Lich

tenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt 
und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Vermes
sung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Bauen, Umwelt und Verkehr, Amt für Planen und Vermessen, Fach
bereich Stadtplanung, und im Bau und Wohnungsaufsichtsamt, 
kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des 
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las

sen will, muss

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 11-44 

im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Alt-Hohenschönhausen
Vom 7. Juni 2011
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